
 
 

 
 

Sitzungsvorlage Nr. 116/2017 
Sitzung: Gemeinderat 
Anlagen: 

• Abgrenzungsplan 
• Lageplan-Entwurf (1 x DIN A3 far-

big, Maßstab 1 : 1500 und  
1 x Legende DIN A4 farbig)  

• Planungsrechtliche Festsetzun-
gen  

• Örtliche Bauvorschriften 
• Begründung zum Bebauungsplan 

und den Örtlichen Bauvorschrif-
ten 

• Umweltbericht mit Bestandsplan 
über Biotope und Nutzungen 

jeweils in der Fassung vom 12.09.2017 
• Untersuchung zum Straßenver-

kehrslärm im Kreuzungsbereich 
der B14/Mörikeweg in der Fas-
sung vom 18.08.2017 

• Immissionsschutzfachliche Unter-
suchung zu den Schall- und 
Staubimmissionen vom 
06.07.2016 mit Aktualisierung vom 
30.08.2017 

 
Nicht übersandt werden folgende Planun-
terlagen: 

• Artenschutzrechtlicher Fachbei-
trag vom 22.06.2016 (siehe Sit-
zung vom 15.11.2016 Nr. 135/2016) 

• Gutachten zur Nahversorgung in 
der Gemeinde Eutingen im Gäu 
vom 16.06.2016 (siehe Sitzung 
vom 15.11.2016 Nr. 135/2016) 

• Ergänzung des Gutachtens zur 
Nahversorgung durch Stellung-
nahme des Gutachters vom 
12.09.2016 (siehe Sitzung vom 
15.11.2016 Nr. 135/2016) 

• Ergänzung des Gutachtens zur 
Nahversorgung durch Stellung-
nahme des Gutachters vom 
20.02.2017 (siehe Sitzung vom 
14.03.2017 Nr. 30/2017) 

• Ergänzung der Immissionsschutz-
fachlichen Untersuchung durch 
eine Stellungnahme des Gutach-
ters vom 23.02.2017 (siehe Sit-
zung vom 14.03.2017 Nr. 30/2017) 
 

Auf Wunsch erhalten Sie einzelne oder 
alle Planunterlagen auch per E-Mail. Bei 
Interesse wenden Sie sich bitte an Frau 
Jutta Fischer j.fischer@eutingen-im-
gaeu.de.  

Sitzung am 12.09.2017        
      
AZ: IV-022.31; 621.41/Fs 
Teilakte: Stuttgarter Stra-
ße/009 
Erstellt: 30.08.2017/Fs 
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SITZUNGSVORLAGE 
- Öffentlich - 

 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Stuttgarter Straße“ in Eutingen im Gäu 

• Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und  
Träger öffentlicher Belange aus der 1. öffentlichen Auslegung 

• Billigung der geänderten Planunterlagen 
• Beschluss über die 2. öffentliche Auslegung und erneute Behördenbeteiligung

 
 
I. Bisheriges Verfahren: 
Am 22.03.2016 hat der Gemeinderat beschlossen für den im Abgrenzungsplan vom 22.03.2016 dar-
gestellten Bereich einen Bebauungsplan „Stuttgarter Straße“ im Regelverfahren nach §§ 1 und 2 
BauGB aufzustellen. Am 15.06.2016 wurden die Grundstückseigentümer und die Öffentlichkeit im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung frühzeitig am Verfahren beteiligt.  
Aufgrund der Anregungen aus der Informationsveranstaltung und ersten Vorgesprächen mit den Be-
hörden und Trägern öffentlicher Belange wurde die Vorentwurfsfassung überarbeitet und in der Fas-
sung vom 15.11.2016 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung gebilligt. Dieser Vorentwurfsplanung 
wurde mit Begründung, Umweltbericht, Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag, Immissionsschutzfachli-
cher Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissionen, sowie einer Markt- und Standortanalyse zur 
Nahversorgung und einer Stellungnahme zur Auswirkung der Verkaufsflächengröße in der Zeit vom 
25.11.2016 bis einschließlich 02.01.2017 ausgelegt. Parallel wurden auch die Behörden und Träger 
öffentlicher Belange frühzeitig am Verfahren beteiligt und erhielten die Gelegenheit sich zur Planung 
zu äußern. Aufgrund der Feiertage im Dezember und Januar wurde von verschiedenen Behörden eine 
Fristverlängerung beantragt/eingeräumt.   
 
Für die Aufarbeitung der Stellungnahmen mussten die vorhandenen Gutachten überarbeitet und er-
gänzt werden. Über die während der frühzeitigen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit, sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange hat der Gemeinderat am 
14.03.2017 in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Die Entscheidungen führten zu einer Än-
derung der Planung. An die frühzeitige Beteiligung schloss sich die Öffentliche Auslegung der Planun-
terlagen an. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden parallel zur öffentlichen Auslegung 
erneut am Verfahren beteiligt.  
 
Die Öffentliche Auslegung wurde im Mitteilungsblatt vom 13.04.2017 bekannt gemacht und erfolgte 
vom 24.04.2017 bis einschließlich 24.05.2017.  
 
Während der 1. Öffentlichen Auslegung gingen umfangreiche Stellungnahmen ein.  
Für die Aufarbeitung der Stellungnahmen war eine weitere Untersuchung zum Straßenverkehrslärm 
erforderlich, weshalb der ursprünglich geplante Sitzungstermin Ende Juli nicht eingehalten werden 
konnte. Im Gutachten wurde geprüft, ob der Ausbau der Linksabbiegespur und die Verlegung des 
Mörikewegs und dessen Ausbau eine wesentliche Änderung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 
2 Nr. 2 der 16. BImSchV darstellen und ob ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Schallschutz gemäß 
der 24. BImSchV besteht. Zwischenzeitlich liegt das Gutachten mit Datum vom 18.08.2017 vor und 
wird Bebauungsplan beigefügt. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass durch die vorgesehenen 
Maßnahmen keine wesentliche Änderung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 
16.BImSchV und ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Schallschutz nach § 24. BImSchV nicht gege-
ben ist.  
 
Über die während der 1. öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange muss der Gemeinderat nun unter Abwägung der öffent-
lichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander beraten und entscheiden. 
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II. Stellungnahmen der Bürger, der Grundstückseigentümer und der Öffentlichkeit: 
 
Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527, 1527/1 
und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 
Die Anregung „von der Aufstellung des Bebauungsplanes abzusehen“ 
wird zurückgewiesen. Das Verfahren ist zur Ansiedlung eines Lebensmit-
telmarktes erforderlich und soll für den Ausbau von Silcherweg und Uhland-
weg die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Der Bebauungsplan ist Vo-
raussetzung für die Genehmigung der auf Flst. Nr. 1524/1 errichteten bauli-
chen Anlagen.  
 

a) Die Stichstraße „Stuttgarter Straße“ soll nicht als private Verkehrs-
fläche ausgewiesen werden. Es handelt sich um eine öffentliche 
Straße, die auch so gewidmet werden soll. Gewerbebetriebe über 
Geh- und Fahrrechte an das öffentliche Straßennetz anzubinden, 
sollte aus städtebaulichen Gründen vermieden werden. Die Anre-
gung wird daher zurückgewiesen.  

b) Der Uhlandweg erschließt mehrere bebaute und noch bebaubare 
Grundstücke. Die Beibehaltung als öffentliche Straße ist obligato-
risch und erforderlich. Die Anregung wird zurückgewiesen.  

c) Der Uhlandweg erhält lediglich keine Zufahrt von der B14. Ansons-
ten bleibt er in beide Richtungen befahrbar. Das Erschließungskon-
zept ist mit den Fachbehörden abgestimmt und wird auch von ande-
ren Anliegern mitgetragen. Die Abbiegespur zur Stichstraße „Stutt-
garter Straße“ schafft eine sichere Zufahrt zum Bauunternehmen. 
Die Anregung wird zurückgewiesen.  

d) Die Anregung wird zurückgewiesen. Es ist städtebauliches Ziel 
den bisher unüberplanten Innenbereich und in Teilen Außenbe-
reichsflächen städtebaulich zu ordnen. Dies ist nur mittels Bebau-
ungsplan möglich. Durch den Bebauungsplan sollen die Vorausset-
zungen geschaffen werden um die auf dem Flst. Nr. 1524/1 ohne 
Baugenehmigung errichteten baulichen Anlagen und die begonne-
ne Nutzung als Lagerplatz auf dem Flst. Nr. 1523 genehmigen zu 
können. Als Bestand geschützt wäre die genehmigte Pferdekoppel.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Informationen zur Mandantschaft werden zur Kenntnis 
genommen.  
Die Ankündigung ein Normenkontrollverfahren einzuleiten wird 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Ankündigung ein Nor-
menkontrollverfahren einzureichen, ist für die Abwägung uner-
heblich. Selbstverständlich steht der Mandantschaft der 
Rechtsweg offen.  
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 1.1: 
Der Mörikeweg wurde bisher noch nicht endgültig als Ortsstraße 
hergestellt. Der Ausbauzustand (Schotterstraße) als auch eine feh-
lende Straßenbeleuchtung sind eindeutige Merkmale dafür. Mit der 
im Bebauungsplan projektierten Stichstraße „Stuttgarter Straße“ und 
deren Herstellung erfolgt erstmals eine endgültig hergestellte Orts-
straße welche die Voraussetzungen für die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen erfüllt.  
 
Im Jahr 1966 wurde auf dem Flst. Nr. 1527 ein Wohnhaus, sowie ein 
Lager- und Bürogebäude genehmigt. Das Grundstück entlang des 
Uhlandweges ging vom Ortsweg 26 (Uhlandweg) bis zum Feldweg 
Nr. 286 und war nicht wie heute unterteilt. In der damaligen Bauge-
nehmigung war ausdrücklich geregelt, dass die Zufahrt zum 
Wohnhaus und Lagergebäude nur über den Tübinger Weg und 
Ortsweg Nr. 26 erfolgen muss. Also weder über die B14 noch über 
den Feldweg (Mörikeweg) zulässig ist. Die Verkehrliche Anbindung 
des Bauunternehmens und der im Uhlandweg entstandenen Wohn-
gebäude wurde bereits 1965 im Vorfeld der Baugenehmigung im 
Jahr 1966 in einer Stellungnahme des  Straßenbauamtes, an die 
Gemeinde thematisiert. Darin ist folgendes zu lesen: 
„Das Bauvorhaben liegt 44 m vom befestigten Fahrbahnrand der B14 
entfernt. Eine unmittelbare Zufahrt zur B14 ist nicht vorgesehen. Sie 
wird über den Ortsweg 26 (Uhlandweg) genommen. Daher ist eine 
Genehmigung oder Zustimmung der höheren Straßenbaubehörde 
nach § 9 FStrG nicht erforderlich.“ Das Straßenbauamt empfiehlt 
allerdings wegen der Einmündung des Uhlandweges in die B14 die 
Verkehrsbehörde zu beteiligen.  
Die Verkehrsbehörde gibt 1965 dazu folgende Stellungnahme ab: 
„Der Uhlandweg mündet außerhalb der aufgestellten Ortstafel in die 
B14 ein und wird als Sammelzufahrt für eine Anzahl fertiggestellter 
und geplanter Gebäude benutzt. Dadurch wird sich seine Verkehrs-
bedeutung laufend vergrößern.   
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. 
Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebe-
triebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 Fortsetzung der Stellungnahme zu Ziffer 1.1:  
Die Zulieferer der Bauunternehmung und auch sonstige größere Fahrzeuge werden die Grundstücke 
ausschließlich über die B14 anfahren. Ein Befahren vom Tübinger Weg in den Uhlandweg ist wegen 
der kleinen Fahrbahnradien mit größeren Fahrzeugen kaum möglich. Es wird sich deshalb die Notwen-
digkeit ergeben, an der nördlichen Einmündung des Uhlandwegs in die B14 eine Vorfahrtregelung zu 
treffen (Vorfahrt achten).“  
 
Nachdem sich das Straßenbaumt nochmals zur verkehrlichen Anbindung des Bauunternehmens geäu-
ßert hat, teilt die Verkehrsbehörde folgendes mit: „Die Verkehrsbehörde wird sich mit der Einmündung 
des Uhlandwegs in die B14 zunächst nicht mehr befassen, da das Straßenbauamt von der Vorausset-
zung ausgeht, dass die Zufahrt zum Bauunternehmen über den Tübinger Weg und Uhlandweg erfolgt.“ 
 
Das Straßenbauamt kommt zwar nach wie vor zum Ergebnis, dass die Zufahrt über den Tübinger Weg 
für das Bauunternehmen nicht ausreicht, weil für Lastwagen die Zufahrt zum Flst. Nr. 1527 über den 
Feldweg 286 (Mörikeweg) und den Ortsweg 26 (Uhlandweg) ungenügend ist, trotzdem erhält das Bau-
unternehmen im Jahr 1966 eine Baugenehmigung mit der Auflage, dass die Zufahrt über den Tübinger 
Weg und den Uhlandweg erfolgen muss.   
 
Nach der Genehmigung von 1966 ist die genehmigte Zufahrt nur über den Uhlandweg und Tübinger 
Weg. Später wurden den Flst. Nr. 1527/1 und 1524/1 auf denen sich die Betriebsgebäude (mit Aus-
nahme des Büros) befinden, abgetrennt ohne deren Zufahrt rechtlich zu sichern. Damit haben diese 
Grundstücke keine genehmigte Erschließung. Der Mörikeweg gilt aufgrund seines Ausbauzustands als 
nicht geeignet zur Erschließung eines Gewerbebetriebs. Neben baurechtlichen Gründen (Außenbe-
reich) und der bestehenden Lärmproblematik, war dies einer der Gründe, weshalb eine beantragte 
Baugenehmigung für die Schüttgutanlage auf Flst. Nr. 1524/1 und 1523 bis heute nicht genehmigt wur-
de. 
 
Die Tatsache, dass das Bauunternehmen den Mörikeweg und den Uhlandweg über die B14 anfahren 
ist nicht rechtens. Allein die Tatsache, dass dieses Vorgehen seither in der Praxis geduldet wurde, lässt 
nicht den Schluss zu, dass eine unrechtmäßige und ungenehmigte Zufahrt als rechtlich und städtebau-
lich ausreichend angesehen werden kann und damit ein Ausbau des Mörikewegs oder Uhlandwegs zur 
Anbindung des Gewerbebetriebs nicht erforderlich ist.  
 
Abwägungsvorschlag: Der Ausbau des Uhlandwegs und/oder des Mörikewegs bzw. die Herstel-
lung der Stichstraße „Stuttgarter Straße“ sind für eine städtebauliche und verkehrlich sichere 
Anbindung des Gewerbebetriebs erforderlich.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 
 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Sowohl der Einzelhandelsbetrieb (Zulieferverkehr), als auch das 
Bauunternehmen (Zulieferverkehr + eigene Fahrzeuge) müssen für 
LKW-Verkehr ausreichend ausgebaute Erschließungsstraßen haben. 
 
Die Straßenbreiten in Gewerbegebieten liegen bei 6,50 bis 7 m. Eine 
überzogene Straßenbreite ergibt sich daher nicht. Lediglich die zu-
sätzliche Breite für den Radweg (Die Mindestbreite von Gehwegen, 
die auch für den Radverkehr freigegeben sind beträgt 2,50 m.) ist 
dem Lebensmittelmarkt geschuldet. Um den sich aus dem Beitrags-
recht vermeintlichen Nachteil auszugleichen, wird es im Beitragsan-
teil für das Sondergebiet einen „Artzuschlag“ geben. Die Länge der 
Straße bis zum südlichen Ende des Flst. Nr. 1527/1 wurde gewählt 
um die Zufahrt zu der dortigen Halle zu ermöglichen. Es ist möglich 
die Straße auch kürzer auszubauen.  
 
Es ist richtig, dass der Gehweg breiter angelegt werden soll, damit 
dort auch Radverkehr zugelassen werden kann. Der Ausbau des 
breiteren Gehwegs mit 2,50 m dient im Wesentlichen dem Einzel-
handel. Das Bauunternehmen hat jedoch keinen Anspruch darauf, 
dass der Straßenausbau ausschließlich entsprechend seiner Wün-
sche und Notwendigkeiten erfolgt. Auch andere Anlieger haben Be-
dürfnisse. Der Straßenausbau muss daher auch diese berücksichti-
gen. Dies kann einmal einen höheren Ausbaustandard erfordern, ein 
anderes Mal kann ein geringerer Ausbaustandard möglich sein. Die 
Belange der Anlieger sind gegeneinander abzuwägen.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Gehweg soll mit 2,50 m (brutto) ausgebaut werden und die 
Brutto-Straßenbreite bei 7 m aus Gründen der Sicherheit und 
Leichtigkeit der zu erwartenden Verkehre beibehalten werden.   
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 1.3 a): 
 
Bei der Entscheidung einen Bebauungsplan zur Ansiedlung eines 
Einzelhandelsbetriebs aufzustellen, war der Betreiber des Einzelhan-
delsbetriebs noch nicht bekannt. Der Gemeinderat konnte daher 
keinen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 11 BauGB auf-
stellen. Außerdem war bereits bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes klar, dass auch das Bauunternehmen in den Geltungsbereich 
einbezogen werden muss, damit die bereits errichteten, jedoch ohne 
Bebauungsplan nicht genehmigungsfähigen baulichen Anlagen (Au-
ßenbereich; unzureichende Erschließung, Immissionen) genehmigt 
werden können. Des Weiteren sollte mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes auch für die anderen Grundstücke im Geltungsbereich 
endgültig geklärt werden ob und wie diese bebaut werden. Das be-
stehende Nebeneinander von Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft 
kann nur mittels eines Bebauungsplanes aufgearbeitet werden.   
 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes war 
nicht möglich, da der Geltungsbereich sich nicht auf ein einzelnes 
Vorhaben beschränkt, sondern eine Vielzahl von ganz unterschiedli-
chen Vorhaben beinhaltet.  
 
Im Übrigen hält die Gemeindeverwaltung die vom Einwender vorge-
schlagene Variante, die gesamten Kosten für die neue Straße einsei-
tig ohne Beteiligung der Grundstücke des Bauunternehmens, dem 
Lebensmittelmarkt anzurechnen, für ungerecht im Hinblick auf ande-
re Gewerbetreibende in der Gemeinde, welche die Kosten der Stra-
ßenerschließung in den anderen Gebieten ebenfalls tragen müssen.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zurückgewiesen.     
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 1.3 b): 
Wie bereits dargelegt, dient die Stichstraße nicht allein dem Einzel-
handelsbetrieb, sondern auch dem Bauunternehmen. Bereits 
1965/1966 kam das Straßenbauamt zum Ergebnis, dass die Er-
schließung für das Bauunternehmen unzureichend, zumindest nicht 
optimal ist. Die späteren Erweiterungen des Betriebes haben das 
Problem verstärkt.  
Private Grundstückszufahrten oder Überfahrten, wie sie in der Ver-
gangenheit oft gemacht wurden, führen in schöner Regelmäßigkeit 
spätestens beim Verkauf der Grundstücke oder bei der Nachfolgege-
neration zu Nachbarstreitigkeiten und sollten aus städtebaulicher 
Sicht vermieden werden.  
Eine separate Grundstückszufahrt für den Einzelhandelsbetrieb im 
Osten des Sondergebiets wäre aufgrund der Sichtverhältnisse und 
der straßenbaurechtlichen Vorschriften außerhalb der Ortsdurch-
fahrtsgrenze nicht genehmigt worden. Die unzureichende Erschlie-
ßung des Bauunternehmens hätte weiterhin nicht gelöst werden kön-
nen.  
Damit die Allgemeinheit nicht zu sehr belastet wird, sind die Anlieger 
verpflichtet sich an der Herstellung der Straßen im Rahmen von Er-
schließungsbeiträgen zu beteiligen. Die Unterhaltung öffentlicher 
Straßen wird immer von der Allgemeinheit getragen. Der Einzelhan-
delsbetrieb wird hier nicht besser gestellt, als jeder andere Anlieger 
einer öffentlichen Straße. Die private Grundstückszufahrt und die 
privaten Stellplätze muss jeder Eigentümer auf seinem Grundstück 
selbst herstellen. Auch der Einzelhandelsbetrieb muss dies tun.  
 
Die Unterhaltung der Straßen wird unter anderem durch die Grund-
steuer finanziert, somit also auch vom Verbrauchermarkt. Eine „Bei-
hilfe“ wird nicht gesehen. Diese Frage würde sich stellen, wenn die 
Gemeinde oder der Dritte die Erschließung für das Bauunternehmen 
zahlen würde.  
Abwägungsvorschlag: 
Die Anregung die Stichstraße nach Osten zu verlegen oder di-
rekt von der B14 zum Verbrauchermarkt zu fahren wird zurück-
gewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 1.3 c): 
Die Gemeinde kommt zum Ergebnis kommt, dass die bisheri-
ge Erschließung für das Bauunternehmen städtebaulich und 
verkehrlich unzureichend ist und die geplanten bzw. bereits 
vollzogenen Erweiterungen des Betriebes nur durch einen 
Bebauungsplan rechtlich gesichert werden können, der auch 
die Erschließung des Gewerbebetriebs dauerhaft verbessert.  
 
Es wäre daher nicht im Sinne des Städtebaus, wenn durch 
bauliche Maßnahmen (z.B. Entwässerungsgraben, welcher 
wassertechnisch nicht erforderlich ist) Gewerbegrundstücke 
von der Anbindung an öffentliche Straßen abgeschnitten wer-
den. Die Verkehrskonzeption in einem Bebauungsplan ist 
nach Gesichtspunkten des Städtebaus und der Anforderungen 
des Straßenbaus, sowie der Verkehrssicherheit zu treffen. 
Beitragsrechtliche Gesichtspunkte sind keine Grundlage für 
die Verkehrskonzeption in einem Bebauungsplan.  
 
Da die Flst. Nr. 1524/1 und Flst. Nr. 1527/1 eine gewerbliche 
Einheit bilden, wird vorgeschlagen die Erschließungsstraße zu 
verkürzen und nur bis zum Flst. Nr. 1524/1 auszubauen. 
Durch die Verkürzung der Straße ergibt sich eine Baufläche, 
die dem Gewerbebetrieb oder dessen Nachfolger als Entwick-
lungsfläche zur Verfügung gestellt werden kann.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Stichstraße „Stuttgarter Straße“ wird verkürzt. Die 
Festsetzung eines Entwässerungsgrabens wird zurück-
gewiesen, da er wassertechnisch nicht erforderlich ist. 
Das Erschließungsbeitragsrecht ist kein Abwägungsbe-
lang.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 
1523, 1524, 1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uh-
landweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 1.4: 
Die Entscheidung den Mörikeweg nicht durchgängig auszubauen, sondern eine Stichstraße 
„Stuttgarter Straße“ neu anzulegen und die „Mörikestraße“ ebenfalls als Sackgasse auszu-
bauen beruht ausschließlich auf städtebaulichen Abwägungen und wurden nicht aus bei-
tragsrechtlichen Gründen getroffen.  
 
Das städtebauliche, verkehrliche Konzept des Bebauungsplanes beruht auf der Entschei-
dung, dass der Einzelhandelsbetrieb ausschließlich über die B14 angeschlossen werden soll, 
damit die Verkehre nicht durch das Wohngebiet „Tübinger Weg“ gehen. Der Tübinger Weg 
wäre für diese Verkehre auch nicht ausreichend ausgebaut. Daher wurde auch der südliche 
Teil des Mörikewegs (ausschließlich Wohngebäude) abgekoppelt. Für die wenigen (ein) 
Wohngebäude ist die Zufahrt über den Tübinger Weg und eine geringe Ausbaubreite ohne 
Wendeanlage (siehe Entwurf 12.09.2017) ausreichend. Bei der ersten Informationsveranstal-
tung wurde von den Anliegern am Silcherweg, am Uhlandweg und im Baugebiet „Tübinger 
Weg“ angeregt, die Verkehrskonzeption so zu gestalten, dass sich keine Schleichverkehre 
zum Einzelhandelsbetrieb und zur B14 ergeben. Diesem Wunsch einer breiteren Bevölke-
rung wird soweit wie möglich Rechnung getragen, indem der Mörikeweg nicht durchgängig 
ausgebaut wird, eine Einfahrt in den Uhlandweg von der B14 her verkehrsrechtlich ausge-
schlossen wird und der Ausbaustandard so angelegt wird, dass bei einem verkehrlichen 
Bedarf eine Einbahnstraße angeordnet werden kann. Der Silcherweg kann wegen des be-
stehenden landwirtschaftlichen Betriebs nicht (kein alternative Erschließung wie beim Bauun-
ternehmen) von der B14 getrennt werden. Um eine Durchfahrt als Abkürzung zu erschweren 
erfolgt der Ausbau so, dass er für den landwirtschaftlichen Betrieb und die dort  vorhandenen 
bzw. evtl. künftigen Gebäude Begegnungsverkehr stattfinden kann, gleichzeitig jedoch auf-
grund der Ausbaubreite für den Schleichverkehr unattraktiv wird. Ergänzend soll verkehrs-
rechtlich angeordnet werden, dass der Silcherweg nur für den Anliegerverkehr freigegeben 
wird.   
 
Aufgrund der Einwendungen und Anregungen ist vorgesehen den Mörikeweg verkürzt aus-
zubauen. Ebenso soll die Stichstraße „Stuttgarter Straße“ verkürzt werden. Auf Grund der 
dann sich ergebenden Abstände und Eigentumsverhältnisse kann die geschilderte beitrags-
rechtliche Konsequenz nicht mehr entstehen. Die Verkehrskonzeption beruht auf städtebau-
lichen Überlegungen. Die daraus resultierenden Erschließungsbeiträge sind kein Abwä-
gungsbelang.    
 
Abwägungsvorschlag: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Das Erschlie-
ßungsbeitragsrecht ist für den Bebauungsplan kein Abwägungsbelang.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 1.5: 
Die Verkehrskonzeption begründet sich aus städtebaulichen, ver-
kehrlichen und straßenbaulichen Vorgaben, jedoch nicht darauf ob 
Erschließungsbeiträge und in welchem Umfang diese zu bezahlen 
sind.  
 
Änderungen der Verkehrskonzeption sind immer dann möglich, wenn 
diese unter Berücksichtigung der Straßenbautechnischen und ver-
kehrlichen Anforderungen zulässig sind und wenn die Änderung sich 
städtebaulich nicht nachteilig auswirkt. Eine Änderung der Verkehrs-
konzeption aus beitragsrechtlichen Gründen wäre nicht zulässig. 
Selbstverständlich wirken sich die städtebaulichen oder verkehrlichen 
Entscheidungen auf das Beitragsrecht aus. Manchmal zum Vorteil, 
aber manchmal auch zum Nachteil der Anlieger.  
 
Der Vorwurf der willkürlichen Ungleichbehandlung wird zurückgewie-
sen und ist zu belegen, da der Gemeindeverwaltung kein solcher Fall 
bekannt ist. Dass der Gewerbebetrieb Erschließungsbeiträge bezah-
len muss führt nicht zu einer Ungleichbehandlung mit anderen 
Grundstückseigentümern. Da auch andere Grundstückseigentümer 
diese bezahlen müssen oder bereits bezahlt haben.  
 
Die Anbindung des Bauunternehmens an die Stichstraße „Stuttgarter 
Straße“ dient der Sicherung und Entwicklung des Betriebes an die-
sem Standort. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan allein für das 
Sondergebiet und die Übernahme der Kosten allein durch den Ein-
zelhandelsbetrieb ist nicht möglich. Der Bebauungsplan „Stuttgarter 
Straße“ dient nicht allein der Ansiedlung des Verbrauchermarktes, 
sondern arbeitet auch bisherige städtebauliche und verkehrliche 
Missstände im Bereich des Misch- und Dorfgebietes auf.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 Fortsetzung der Stellungnahme zu Ziffer 1.5:  
Das Bauunternehmen hat durch die Anbindung an die Stichstraße 
„Stuttgarter Straße“ erstmalig eine Erschließung, welche im Aus-
baustandard der Anbindung eines Gewerbebetriebs entspricht. Der 
Ausbaustandard des Uhlandweges und des Feldweges 286 (Mörike-
weg) wurden bereits 1965/1966 kritisch gesehen. Der Betrieb hat 
sich seit seiner Ansiedlung 1966 kontinuierlich weiterentwickelt, was 
allein schon an der Erstellung weiterer gewerblicher Gebäude abzu-
lesen ist. Außerdem wurde das durchgängige Grundstück Flst. Nr. 
1527 zwischen 2002 und 2011 geteilt, ohne, dass für das neu ge-
schaffene Grundstück Flst. Nr. 1527/1 eine gesicherte Erschließung 
(Grunddienstbarkeit/Baulast) über das Flst. Nr. 1527 geschaffen 
wurde. Dieser Mangel wird nun durch eine öffentliche Erschließungs-
straße (Stichstraße „Stuttgarter Straße“) behoben.  
 
Der Einmündungsbereich der Stichstraße wurde so angelegt, dass 
beim Abbiegen eines LKWs die Gegenfahrbahn nicht benötigt wird. 
Eine Reduzierung des Radius würde dies erfordern. Eine Änderung 
des Einmündungsbereiches (geänderter Einmündungsradius, damit 
nicht so viel Fläche vom Bauunternehmen benötigt wird) wurde ge-
prüft ist jedoch nicht genehmigungsfähig. 
 
Die Gemeinde ist grundsätzlich auch an einer einvernehmlichen Lö-
sung interessiert, kann jedoch die Verkehrskonzeption nicht davon 
abhängig machen ob Grundstückseigentümer die erforderliche Ver-
kehrsfläche veräußern oder ein Enteignungsverfahren notwendig 
werden würde. Seither konnten immer einvernehmliche Lösungen 
erzielt werden. So wird für den Verlust von Flächen entlang des Flst. 
Nr. 1523 für die Erschließungsanlagen, wieder in gleichem Umfang 
Flächen im Osten der bestehenden Grundstücke dem Bauunterneh-
men zur Verfügung gestellt.   
Durch den Flächentausch ergibt sich für das Bauunternehmen kein 
Nachteil.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen. 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag zu 
Ziffer 2: 
 
Kenntnisnahme 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 2.1: 
 
Die öffentlich ausgelegte Planung ging davon aus, dass auch 
das Flst. Nr. 1527/1 direkt von der neuen Stichstraße aus an-
gefahren werden können muss. Dies ist jedoch wie die Ein-
wendungen des Betriebsinhabers und der Grundstückseigen-
tümer zeigen, nicht erforderlich. Vielmehr wird es als nachteilig 
empfunden, dass im Bereich der Wendefläche mit dem LKW 
rangiert werden muss.  
 
Daher hat die Gemeinde die Straße verkürzt. Die dadurch frei 
werdende Fläche könnte dem Gewerbebetrieb bei Bedarf als 
Rangierfläche oder als Entwicklungsfläche zur Verfügung ge-
stellt werden. Die beschriebenen Konflikte bzw. Gefahren beim 
Rangieren können dadurch ausgeräumt werden.  
 
Ein Zu- und Abfahren zur Stichstraße über den Gehweg führt 
zu keiner außergewöhnlichen Gefährdung von Fuß- und Rad-
fahrern. Die im Straßenverkehr übliche Rücksichtnahme gilt 
auch hier.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Anregung wird durch die Ver-
kürzung der Stichstraße berücksichtigt.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 2.2: 
Im Osten entsteht keine Sperrfläche, sondern eine Linksabbie-
gerspur. Innerhalb der Linksabbiegerspur ist die Anlegung ei-
ner Querungshilfe nicht zulässig. Außerdem wäre zu befürch-
ten, dass Fußgänger/Radfahrer abkürzen und ohne Que-
rungshilfe die B14 queren. Dies würde zu einer Gefahr für 
Fußgänger und Radfahrer führen. Eine solche sollte jedoch 
wie der Einwender unter Ziffer 2.2 ausführt vermieden werden.  
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird zurückgewiesen.  

 

Stellungnahme zu Ziffer 2.3: 
Wie bereits in der Stellungnahme unter Ziffer 2.2 dargestellt, 
ist die Verlegung des Gehweges auf die Ostseite der Stich-
straße nicht möglich. Der Gehweg wird so gebaut, dass ein 
Überfahren problemlos möglich ist (vgl. Bauunternehmen in 
der Daimlerstraße in Eutingen). Die Zufahrt zum Bauunter-
nehmen wird auf eine Einfahrt definiert. In diesem Bereich ha-
ben Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeugführer die im Stra-
ßenverkehr übliche Sorgfaltspflicht walten zu lassen. Aus Sicht 
der Verkehrsbehörde führt das Überfahren des Geh- und 
Radweges zu keiner außergewöhnlichen Gefährdung.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 
 

 
 
 

Stellungnahme zu Ziffer 3.1: 
Der Gemeinde ist durchaus bewusst, dass die Einrichtung ei-
ner Einbahnstraßenregelung einer verkehrsrechtlichen Anord-
nung bedarf. Der Bebauungsplan schafft jedoch durch die 
Festlegung von Ausbaubreiten die Voraussetzungen. Die Er-
schließung ist daher im Bebauungsplan in der Begründung zu 
erörtern. Aufgrund der Einwendung wird die Begründung über-
arbeitet und die Verkehrskonzeption ausführlich dargestellt.   
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und durch die 
Überarbeitung der Begründung beachtet.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 3.2:  
 
Kenntnisnahme 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 3.2.1: 
Die neu projektierte Stichstraße „Stuttgarter Straße“ wird so ausge-
baut und hergestellt, dass deren Befahren und das Miteinander von 
Fußgängern und Radfahrern problemlos funktioniert. Dies gewähr-
leistet auch die Einhaltung der Richtlinie über die Anlage von Stadt-
straßen (RASt 06). Welche im Bereich der Fahrbahn sogar noch um 
45 cm überschritten wird um die Sicherheit und Leichtigkeit für alle 
Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.  
 
Die seither erteilten Baugenehmigungen für das Bauunternehmen 
erlauben keine Zufahrt von der B14 in den Uhlandweg oder den Mö-
rikeweg. Mit dem Bebauungsplan ist dies erstmalig möglich. Die seit-
her ungenehmigte und geduldete Zufahrt kann aus den dargelegten 
Gründen nicht aufrechterhalten werden.  
 
Mit dem Bau der neuen Stichstraße und der Anbindung der Gewer-
begrundstücke Flst. Nr. 1527/1, 1524/1 und 1523 an diese, erhält der 
Gewerbebetrieb eine verbesserte Zufahrtsmöglichkeit  durch 
a) Linksabbiegespur zum Einfahren von der B14 
b) Ausgebaute Straße mit Ausbaustandard nach RASt06, statt ge-
schotterter Verkehrsfläche.  
 
Damit ist die Nutzung des Uhlandweges für den gewerblichen Ver-
kehr nicht mehr erforderlich. Die Wohngebäude und auch das Büro 
sind  auch dann ausreichend angebunden, wenn der Uhlandweg nur 
über den Tübinger Weg erreicht werden kann und nicht direkt über 
die B14.   
Der Gewerbetreibende kann, sofern er dies will auch nach der „Ein-
bahnstraßenregelung“ noch über den Uhlandweg in die B14 ausfah-
ren und umgeht damit das Ausfahren in die Stichstraße.  
 
Die geschilderten Nachteile des höheren Verkehrsaufkommens 
durch den Markt wird bei weitem aufgehoben durch einen Gewinn an 
Verkehrssicherheit und Leichtigkeit an der B14, weil eine Abbiege-
spur für Verkehrssicherheit sorgt und durch den Ausbau der Straße, 
unter Berücksichtigung von LKW-Schleppkurven  das ein- und aus-
fahren erleichtert wird.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 
Fortsetzung Ziffer 3.2.1: 
 

 

 

 
Fortsetzung Stellungnahme zu Ziffer 3.2.1:  
Da der Betrieb von der B14 aufgrund der bestehenden Genehmigun-
gen nicht angefahren werden darf, wird die Zufahrt gegenüber dem 
aktuell zulässigen Zustand verbessert. 
 
Da die Linksabbiegespur nach heute geltenden Richtlinien erstellt 
wird, ist diese Gefahr eher gering einzustufen. Außerdem hat der 
Einwender geschildert, dass er bereits jetzt, links in den Uhlandweg 
und Mörikeweg abbiegt. Ohne Linksabbiegespur ist die Gefahr eines 
Rückstaus noch deutlich größer.   
 
Der Hinweis auf ökologische Aspekte wird zur Kenntnis genommen. 
Dies ist jedoch in der städtebaulichen oder verkehrlichen Abwägung 
über die Anlage von Straßen kein Abwägungsbelang.   
 
Abwägungsvorschlag: Der Einwand wird zurückgewiesen.  
 
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 3.2.2:  
Es ist im Augenblick nicht geplant eine klassische Einbahnstraße 
einzurichten. Vielmehr soll von der B14 her die Einfahrt in den Uh-
landweg verboten werden.  
Das Verbot der Einfahrt von der B14 in den Uhlandweg betrifft alle 
Anlieger des Uhlandweges. Dieser Nachteil wird jedoch in Kauf ge-
nommen um den Durchgangsverkehr aus dem Uhlandweg heraus-
zunehmen.   
 
Einbahnstraßen gibt es jedoch auch in vielen anderen Städten und 
Gemeinden und dort kann es den Eigentümern der Grundstücke 
auch zugemutet werden.  
 
Abwägungsvorschlag: Der Einwand wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 3.3: 
Siehe Stellungnahme zu Ziffer 3.2.2. 
Abwägungsvorschlag: Der Einwand wird zurückgewiesen.  
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 3.4: 
Die Aufweitung wäre natürlich eine Möglichkeit, ebenso wie die 
Öffnung des Uhlandwegs und eine Verbreiterung auf 7 m. Es 
gäbe wahrscheinlich sogar noch mehr Möglichkeiten. Der Ge-
meinderat hat sich jedoch für die im Entwurf vorgestellte Ver-
kehrskonzeption ausgesprochen: 

• Sondergebiet wird ausschließlich über B14 angefahren 
• Zufahrt von der B14 wird ausgeschlossen (muss ver-

kehrsrechtlich noch angeordnet werden) 
• Aufweitung im Silcherweg, statt Komplettausbau, damit 

der landwirtschaftliche Betrieb über die B14 angefahren 
werden kann 

 
Das Bauunternehmen wird aus folgenden Gründen nicht gleich 
behandelt wie der landwirtschaftliche Betrieb: 
Es besteht eine alternative Zufahrt zum Gewerbebetrieb, was 
beim Landwirtschaftlichen Betrieb nicht gegeben ist.   
 
Abwägungsvorschlag: Der Einwand wird zurückgewiesen. 
Es erfolgt keine Ungleichbehandlung daraus, dass die 
beiden Grundstücke unterschiedlich behandelt (Betrach-
tung des Einzelfalls) werden.   
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu 3.5: 
Mit dem Bebauungsplan erhöhen sich auch durch das verbes-
serte Planungsrecht die baulichen Möglichkeiten für Nachver-
dichtungen auf den bisher noch unbebauten Grundstücken. 
Auch sieht die Bevölkerung durch den Bebauungsplan die 
Möglichkeit den ungewünschten Verkehr im Uhlandweg und im 
„Tübinger Weg“ wenn nicht ganz zu vermeiden, dann doch 
zumindest zu minimieren.  
Bisher gab es für die Grundstücke keinen Bebauungsplan, 
weshalb es für das Gebiet „Stuttgarter Straße“ auch keine Ver-
kehrskonzeption gab. Mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes muss auch eine Aussage zur Verkehrsabwicklung getrof-
fen werden in dem der Bebauungsplan Straßen und deren 
Ausbaubreiten festlegt. Dass etwas in der Vergangenheit funk-
tioniert hat, bedeutet nicht, dass eine Neuüberplanung nicht 
eine andere verkehrliche Erschließung vorsieht. Nur weil es 
mangels Alternativen funktioniert hat, muss es nicht gut gewe-
sen sein.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Einwand wird zurückgewiesen.  
Die Verkehrskonzeption wird nicht verändert. 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 4, 4.1 und 4.2: 
Unserer Auffassung nach gibt es keinen Unterschied zwischen der 
Bezeichnung „Geschäft“ und „Unternehmen“. Da dies für den Ein-
wender wichtig zu sein scheint, werden wir künftig nur noch von 
Bauunternehmen sprechen.  
 
Die Schüttgutboxen auf dem Flst. Nr. 1524/1 wurden widerrechtlich, 
ohne Baugenehmigung errichtet und konnten bisher auch nicht ge-
nehmigt werden, da die Voraussetzungen dafür fehlten. Lt. Stellung-
nahme des Gewerbeaufsichtsamtes vom 29.03.2011 und der Bau-
rechtsbehörde vom 27.04.2011 befindet sich das Bauvorhaben im 
Außenbereich. Durch den Neubau des Geräteunterstandes und die 
Kiesboxen wird der vorhandene Standort weiter verfestigt. Der 
Standort ist jedoch für ein Bauunternehmen gänzlich ungeeignet. 
Beim Be- und Entladen der Kiesboxen ist dagegen mit störenden 
Lärm- und Staubemissionen zu rechnen.  
 
Der Anbau der Lagerhalle wurde von der Baurechtsbehörde 1996 
genehmigt, 1999 und 2002 verlängert. In der Baugenehmigung wird 
festgestellt, dass sich das Bauvorhaben in einem Mischgebiet befin-
det und der Betrieb als nicht störender Betrieb zu führen ist. Aus-
drücklich wird darauf hingewiesen, dass nur immissionsarme Arbei-
ten zulässig sind. Außerdem wurden Betriebszeiten werktags von 
7.00 Uhr bis 21.00 Uhr und samstags von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
festgelegt. Zudem wurde in der Baugenehmigung geregelt, dass die 
Lärmwerte von 45 dB(A) in der Nacht und 60 dB(A) tagsüber einzu-
halten sind.  
 
Sollte der Betrieb nicht als „nicht störend“ geführt werden und die 
Immissionswerte überschritten werden, läge bereits heute ein Ver-
stoß gegen die erteilten Baugenehmigungen vor.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Die Baurechtsbehörde empfiehlt 2011 das Aufstellen eines Bebau-
ungsplanes um mit entsprechenden regelnden Festsetzungen die 
Bedenken des Gewerbeaufsichtsamtes ausräumen zu können und 
um die planungsrechtlichen Grundlagen für eine Genehmigung des 
Geräteunterstands mit Schüttgutboxen zu schaffen.  
 
Die Gemeinde Eutingen im Gäu war bereit der Empfehlung der Bau-
rechtsbehörde nachzukommen. Zur Vorbereitung des Bebauungs-
planes wurde der Unternehmer im Mai 2011 gebeten ein Betriebs-
konzept vorzulegen. Im Dezember 2013 lag dieses Konzept noch 
nicht vor, weshalb der Unternehmer erneut aufgefordert wurde ein 
solches einzureichen.  
 
Im Februar 2014 ging von der Handwerkskammer eine Betriebs-
prognose und Lärmmessung ein. Die Lärmmessung der Hand-
werkskammer ergab, dass die Grenzwerte eines Mischgebietes von 
60 dB(A) bei geschlossenen Toren eingehalten werden kann. Zu-
sammenfassend hat die Handwerkskammer im Auftrag des Unter-
nehmers folgende Zusammenfassung erstellt: 
Die Firma sieht am derzeitigen Standort eine auch in Zukunft ausrei-
chend große Betriebsfläche. Jedoch wäre eine Betriebserweiterung 
nach Osten wünschenswert, da 

• die schnelle Verfügbarkeit von Recyclingmaterial eine immer 
größere Rolle spielen wird und daher eine Lagerfläche not-
wendig würde 

• die lärmintensiven Tätigkeiten dorthin verlagert werden 
könnten  

• die Kiesboxen auf dieser Fläche aufgestellt werden können 
Von sehr großem Vorteil wäre in diesem Zuge der Ausbau des Mö-
rikewegs als Zufahrtsstraße, da die momentanen Zufahrtsstraßen für 
LKW und PKW mit Anhänger sehr schlecht befahrbar sind.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Anregung anstelle eines Mischgebie-
tes ein Gewerbegebiet festzusetzen, wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 4.3: 
Da die Gemeinde ebenfalls die Auffassung vertritt, dass der Standort 
für den Betrieb nicht optimal ist, da er aufgrund Immissionsschutz-
rechtlicher Bestimmungen mit Einschränkungen rechnen muss, wurde 
dem Unternehmer bereits 2011 angeboten sein Unternehmen in ein 
Gewerbegebiet der Gemeinde Eutingen im Gäu zu verlagern und auf 
seinem Grundstück eine andere Nutzung z.B. Wohnnutzung anzustre-
ben. Der Unternehmer teilte im Mai 2016 mit, dass er seinen Standort 
nicht verlegen möchte.  
Bereits bei der Genehmigung der veränderten Ausführung der Lager-
halle im Jahr 1972 wurde darauf hingewiesen, der Betrieb als „nicht 
störend“ zu betreiben ist.    
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen. Die Ausweisung der Betriebsfläche als GE ist aufgrund der 
Bestandsbebauung nicht möglich.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 4.4: 
Mit der Überplanung wird zum einen der Bestand (bisher befindet sich 
die Lagerhalle im Außenbereich) gesichert, zum anderen werden die 
Voraussetzungen für eine Genehmigung des bereits gebauten und 
genutzten Geräteunterstands und die Kiesboxen geschaffen.  
 
§ 1 Abs. 10 BauNVO regelt folgendes: 
„Wären bei Festsetzungen eines Baugebiets in überwiegend bebauten 
Gebieten, bestimmte vorhandene bauliche und sonstige Anlagen un-
zulässig, kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass Erweite-
rungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen dieser 
Anlagen allgemein zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen 
werden können.“  
 
Die genehmigten baulichen Anlagen und Nutzungen werden durch den 
Bebauungsplan nicht unzulässig. Für die bisher ungenehmigten bauli-
chen Anlagen wird mit dem Bebauungsplan die Voraussetzung für 
eine Genehmigung geschaffen.  
 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 1 Abs. 10 BauNVO 
liegen hier nicht vor.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendung wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 4.5: 
Der Betrieb wird durch die Aufnahme in den Bebauungsplan und 
die darin getroffenen Festsetzungen nicht in seiner Existenz 
gefährdet, sondern vielmehr gesichert, da auch die vom Betrieb 
ausgehenden Immissionen im Bebauungsplanverfahren aufge-
arbeitet wurden und in den Festsetzungen berücksichtigt wer-
den. Außerdem erhält der Gewerbebetrieb eine für LKW-
Verkehre ausreichend dimensionierte Erschließungsstraße und 
durch die Linksabbiegespur eine verkehrlich sichere Zufahrt von 
der B14 her.  
Abwägungsvorschlag: Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.  
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 4.6: 
Der Einwand ist nachvollziehbar, weshalb Ziffer 2.1 und 2.2 ge-
ändert werden sollten.  
Abwägungsvorschlag: Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die Formulierung unter Ziffer 2.1 und 2.2 wird wie folgt ge-
ändert: Ausnahmsweise zulässig sind: „Verkaufsstätten 
eines im Plangebiet ansässigen  

• Handwerksbetriebs  
• Betriebs des produzierenden Gewerbes  
• landwirtschaftlichen Betriebs  

als untergeordneter Nebenbetrieb.“  
 
In der Begründung wird ergänzt, weshalb Einzelhandel 
ausgeschlossen wird und diese Verkaufsstätten als unter-
geordneter Nebenbetrieb zugelassen werden.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 5: 
Die Fachbehörden kommen zu einem anderen Ergebnis als der 
Einwender. Diese verlangen eine Ausweisung als MD bzw. MI 
wie sie im Bebauungsplanentwurf enthalten ist. Es gibt keine 
Vorschrift wie viele landwirtschaftliche Betriebe in einem MD 
liegen müssen. Neben dem Bestandsbetrieb im Silcherweg, gibt 
es auch an der Stuttgarter Straße landwirtschaftliche Scheunen.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Einwendung wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 6, 6.1 und 6.1.1: 
Über die Ziele der Raumordnung wacht der Regionalverband und das Regie-
rungspräsidium, Fachbereich Raumordnung.  
Beide Behörden wurden frühzeitig beteiligt und kommen zum Ergebnis, dass 
ein großflächiger Einzelhandel zur wohnortnahen Versorgung am geplanten 
Standort (integrierte Lage) zulässig und mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar ist.  
 
Die Ansiedlung eines Einzelhandelsgroßprojektes verstößt nicht gegen Ziffer 
2.9.2 Abs. 1 des Regionalplanes. In Ziffer 2.9.2 Abs. 1 ist geregelt, dass die 
Ausweisung von Einzelhandelsgroßprojekten auch in Kleinzentren zulässig ist, 
wenn Sie zur Deckung des Bedarfs der wohnortnahen Grundversorgung der 
Gemeinde erforderlich sind. Die Verkaufsfläche ist so zu wählen, dass der 
angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflech-
tungsbereich der Standortgemeinde nicht wesentlich überschreitet.  
 
Im Nahversorgungsgutachten wird nachgewiesen, dass bei einer Verkaufsflä-
che von 1.400 m² der zentralörtliche Verflechtungsbereich der Gemeinde Eu-
tingen im Gäu nicht wesentlich überschritten wird.  
 
Auf S. 18 des Gutachtens der GMA vom 16.06.2016 werden lediglich die Lage 
und Strukturdaten der Gemeinde Eutingen im Gäu dargestellt. Aus dieser 
Darstellung kann weder die Erforderlichkeit abgeleitet werden, noch die Tatsa-
che, dass kein Bedarf für eine Grundversorgung besteht 
 
Natürlich kauft die Bevölkerung zurzeit ihre Lebensmittel und andere Güter 
des täglichen Bedarfs in anderen Gemeinden und Städten ein. Doch gerade 
dies soll verbessert werden und ermöglichen, dass die Einwohner der Ge-
meinde Eutingen im Gäu wohnortnah einkaufen können. Der Bedarf geht über 
das hinaus, was beim Bäcker, Metzger und Gemüsehändler zu kaufen ist, 
weshalb die Aussage so nicht richtig ist. Die derzeit abfließende Kaufkraft soll 
zurückgeholt werden.  
 
Der selbstständigen Gemeinde Eutingen im Gäu steht eine wohnortnahe 
Grundversorgung zu. Die zulässige Verkaufsfläche musste über ein Gutachten 
nachgewiesen werden. Das Gutachten belegt, dass eine Verkaufsfläche bis zu 
1.400 m² die Vorgaben der Landesplanung (Beeinträchtigungsverbot, Kongru-
enzgebot und Konzentrationsgebot) eingehalten werden.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Einwendungen werden zurückgewiesen.    
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 6.1.2: 
Der Einwender bezieht sich auf die 1. Änderung des Regionalplans 
2015, Tabelle S. 11 und 12. Im Anschluss der Tabelle ist zu lesen, 
dass diese Liste keine abschließende oder verbindliche Festlegung 
zentrenrelevanter Sortimente darstellt. Ob ein Sortiment letztlich als 
zentrenrelevant oder nicht eingestuft werden kann, ist vom Einzelfall 
und von der Versorgungsstruktur der Gemeinde abhängig.  
 
Sollte der Einwender die Zulässigkeit einzelner Sortimente anzweifeln, 
sollten diese konkret benannt und begründet werden,  da die Auswahl 
der Sortimente Einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung der Ver-
sorgungsstruktur der Gemeinde erstellt wurde.  
 
Es ist Aufgabe des Regionalverbandes und des Regierungspräsidium, 
Abteilung Raumordnung, zu prüfen, ob die Sortimentsliste der Nahver-
sorgung dient. Dieser Aufgabe kommen die Behörden auch nach, 
weshalb die Sortimentsliste konkretisiert wurde.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Einwendung wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 
 

 
Stellungnahme zu Ziffer 6.1.3, 6.1.4 und 6.1.5: 
Auf S. 56 des Nahversorgungsgutachtens vom 16.06.2016 werden 
zum einen die Chancen aufgeführt, welche ein Einzelhandelsgroßpro-
jekt zur wohnortnahen Grundversorgung mit sich bringt und zum ande-
ren auch die Risiken. Betriebsschließungen sind nicht zu „erwarten“, 
sondern möglich. Den Risiken gegenüber stehen jedoch eine Vielzahl 
von Chancen. Der Gemeinderat hat die Chancen und Risiken gegen-
einander abgewogen und sich für das Einzelhandelsgroßprojekt ent-
schieden.   
 
Beim Gutachter handelt es sich um ein neutrales Büro, welches in 
Fachkreisen anerkannt ist und auch für andere Kommunen tätig ist. Lt. 
Gutachten sind die Vorgaben der Landesplanung (Beeinträchtigungs-
verbot, Kongruenzgebot, Integrationsgebot und Konzentrationsgebot) 
eingehalten. Zu diesem Ergebnis kommen auch die Fachbehörden 
(Regionalverband und das Regierungspräsidium, Abteilung Raumord-
nung). Sollten die Ausführungen im Gutachten bezweifelt werden, sind 
diese konkret zu belegen.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen. 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 6.1.4 und 6.1.5: 
 
Auszug aus dem LEP 2002: 

 

 
 
Die im LEP formulierten Ziele finden sich genau gleich auch in der 
Regionalplanung wieder. Im Nahversorgungsgutachten vom 
16.06.2016 wird nachgewiesen, dass das Einzelhandelsgroßprojekt 
den Zielen der Landesplanung entspricht.  
 
Da das geplante Einzelhandelsgroßprojekt den Zielen der Landespla-
nung entspricht ist ein Zielabweichungsverfahren, wie es in § 24 LPlG 
geregelt ist, nicht erforderlich.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 6.2: 
Grundsätzlich ist es immer möglich ein Projekt auch an einem anderen 
Standort zu verwirklichen. Daher wurden auch andere Standorte im 
Vorfeld zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Stuttgarter Straße“ 
geprüft.  
 
Eine Abwägung der Standorte hat im Vorfeld unter Einbeziehung des 
Regionalverbandes stattgefunden. Auch gegenüber dem Regierungs-
präsidium und der Landwirtschaftsbehörde musste begründet werden, 
weshalb das Einzelhandelsgroßprojekt an diesem Standort realisiert 
werden soll und andere Standorte nicht zum Zuge kommen.  
 
Die Inanspruchnahme des Vorbehaltsgebiets für die Landwirtschaft 
wurde abgewogen. Die Abwägung wird von den Fachbehörden mitge-
tragen.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 6.3: 
Da kein Verstoß gegen die rechtlichen Vorgaben zum Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft besteht (Stellungnahme zu Ziffer 6.2 dieses Abwä-
gungsprotokolls) besteht auch kein Verstoß gegen §1a Abs. 2 BauGB. 
Um dies im Bebauungsplanverfahren auch zu dokumentieren, wird in 
der Begründung unter Ziffer 4 auf das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
und die erfolgte Standortwahl bzw. Abwägung näher eingegangen.  
 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird beachtet. Die Begrün-
dung wird ergänzt.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 6.4: 
Im Sondergebiet ist nur ein Einzelhandelsbetrieb zulässig. Dies ist 
auch unter Ziffer 2.3 der Planungsrechtlichen Festsetzungen bereits 
geregelt. Die Regelung zur Verkaufsfläche ist somit wirksam.  
 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis ist bereits beachtet. Es ergibt 
sich daher kein Handlungsbedarf.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 6.5: 
Die Gemeindeverwaltung kommt zum Ergebnis, dass die Vorgaben 
der Landesplanung und Raumordnung eingehalten sind und der Be-
bauungsplan rechtmäßig ist, somit muss die Gemeinde ein Normen-
kontrollverfahren nicht fürchten. 
 
Aufgrund der bestehenden Geräuschimmissionen (Bauunternehmen 
Scherer) und der neu hinzukommenden Geräuschimmissionen (Ein-
zelhandelsbetrieb) wurde ein Lärmgutachter mit der Untersuchung der 
Immissionen beauftragt. Für das Bauunternehmen gilt, dass die Bau-
genehmigungen erteilt wurden, mit der Auflage, dass das Bauunter-
nehmen „nicht störend“ zu betreiben ist.    
 
Abwägungsvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ergibt sich kein Handlungsbedarf.   
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 7 und 7.1: 
Das bestehende Wohngebäude Uhlandweg 6, Flst. Nr. 1527, ist im 
Bestand eingeschossig und hat eine Traufhöhe von 4 m und eine Ge-
bäudehöhe von 8 m. Im Bebauungsplan war bisher eine Erhöhung der 
Geschossigkeit um 1 Vollgeschoss, mit einer Traufhöhe von 7,50 m 
und einer Gebäudehöhe von 10 m geplant. Damit hatte das Wohnge-
bäude Entwicklungspotenzial. Eine Erhöhung der Zahl der Vollge-
schosse bedeutet neben einer erhöhten baulichen Entwicklungsmög-
lichkeit auch die Zahlung höherer Erschließungsbeiträge.  
 
Die genehmigte Lagerhalle mit Büro ist ebenfalls eingeschossig mit 
einer Traufhöhe von 3,50 m und einer Gebäudehöhe von 5 m. Auch 
hier besteht ausreichend Entwicklungspotenzial durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes.  
 
Bei der Erweiterung der Lagerhalle mit Garage handelt es sich eben-
falls um eingeschossige Gebäude mit einer Traufhöhe von 5,50 m und 
einer Gebäudehöhe von 7 m. Eine Umnutzung des Bestandsgebäudes 
ist somit aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich 
und es besteht darüber hinaus noch Entwicklungspotenzial.  
 
Eine 3-geschossige Bebauung ist auf den Flst. Nr. 1524, 1524/1, 1527 
und 1527/1, genau wie auch auf den Flst. Nr. 1539, 1540 und 1542 
städtebaulich möglich. Eine Notwendigkeit dafür wurde aufgrund der 
Bestandsbebauung und der Nutzung nicht gesehen. Nachdem der 
Eigentümer die Ausweisung einer 3-geschossigen Bauweise wünscht, 
kann diesem Wunsch entsprochen werden.  
Eine höhere Ausnutzung erfordert wiederum eine bedarfsgerechte 
Erschließung. Der Uhlandweg mit 3,50 m Bruttobreite ist dafür nicht 
geeignet. Auch deshalb ist die Erschließung über die neue Stichstraße 
entgegen der Einwendungen unter Ziffer 3 (mit Unterpunkten) erforder-
lich.  
 
Abwägungsvorschlag: Für die Flst. Nr. 1524, 1524/1, 1527/1 und 
1527 wird eine 3-geschossige Bauweise ausgewiesen.   
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 7.2:  
Für den Schallschutz ist nicht allein die Höhe der Gebäude ausschlag-
gebend, sondern auch die Länge des Baukörpers. Wollte man ein 
Gebäude zu Gunsten des Schallschutzes bauen, müsste im Bebau-
ungsplan konkret der Standort ausgewiesen werden und es dürfte 
auch keine offene Bauweise festgesetzt werden, da sonst der Schall 
zwischen den Gebäude hindurch geht.  
 
Für den Gewerbebetrieb und die Lagerung der Baumaterialien ist, wie 
die aktuelle Bebauung zeigt, keine höhere Traufhöhe oder Gebäude-
höhe notwendig.  
 
Bei einer Traufhöhe von 7,50 m sind zwei Vollgeschosse und ein Voll-
geschoss im Dachgeschoss möglich. Die Gemeinde ist sich bewusst, 
dass bei den festgelegten Trauf- und Gebäudehöhen bei einer 3-
geschossigen Bebauung das 3. Geschoss im Dach liegt. Insgesamt 
wurden die Trauf- und Gebäudehöhen nochmals geprüft und werden 
unter Ziffer 3.1.1 der Planungsrechtlichen Festsetzungen geregelt.  
 
Eine Erhöhung der Trauf- und Firsthöhen wie vom Einwender gefor-
dert ist nicht erforderlich und soll auch im Hinblick auf die Bestandsbe-
bauung nicht ermöglicht werden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die betriebliche Entwicklung wurde in ausreichender Form be-
rücksichtigt, weshalb die Einwendung zurückgewiesen wird. Auf-
grund der Einwendungen wurden jedoch die Höhen im gesamten 
Geltungsbereich geprüft. Bei einer 3-geschossigen Bauweise 
befindet sich das 3. Vollgeschoss im Dach. Es bleibt bei einer 
Traufhöhe von 7,50 m und einer Gebäudehöhe von 10 m, bzw. 8 m 
bei Flach- oder Pultdächern.      

 
 
 

Seite 35 von 86 
 



Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 8: 
Da innerhalb der Bauverbotszone (20 m) an Bundesfernstraßen nach 
§ 9 Abs. 1 FStrG keine Hochbauten errichtet werden dürfen, würde 
eine Erweiterung der Baugrenze die Grundstückseigentümer darin 
bestärken, dass diese Fläche auch für Hochbauten zur Verfügung 
steht. Dies ist jedoch nicht der Fall, weshalb auch das Regierungsprä-
sidium auf die jetzt ausgewiesene Baugrenze Wert legt.  
Allerdings kann diese Fläche, unter Zustimmung des Regierungspräsi-
diums, evtl. für die Errichtung von Nebenanlagen, wie z.B. Stellplätze 
oder Lagerplätze genutzt werden. Die Genehmigung der Fläche ist 
jedoch immer eine auf den Einzelfall bezogene Entscheidung und be-
darf der Zustimmung des Regierungspräsidiums.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt.  
Die Baugrenze wird nicht geändert. Entgegen der seitherigen 
Festsetzungen sollen untergeordnete Nebenanlagen im Einzelfall 
auch außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig sein können 
und es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der Bauverbots-
zone nach § 9 Bundesfernstraßengesetz, die Zustimmung des 
Regierungspräsidiums erforderlich ist. Ziffer 4.4 der Planungs-
rechtlichen Festsetzungen wird entsprechend geändert.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Mit dem Hinweis auf den vorhandenen Bestand weist der Einwender 
wohl auf den bestehenden Geräteunterstand und die Schüttgutboxen 
hin. Diese baulichen Anlagen wurden jedoch widerrechtlich, ohne 
Baugenehmigung, errichtet. Genehmigt war auf dieser Fläche eine 
Pferdekoppel. Seither lagen die Voraussetzungen für eine Baugeneh-
migung nicht vor, da sich die Grundstücke bisher im Außenbereich 
befanden, über keine ausreichende Erschließung verfügen und die 
Lärmproblematik nicht aufgearbeitet war.     
 
Mit Schreiben vom 27.04.2011 hat die Baurechtsbehörde mitgeteilt, 
dass für die Genehmigung der Schüttgutboxen ein Bebauungsplan 
erforderlich ist um klären zu können, ob der Betrieb trotz dieser Erwei-
terung noch als „nicht störend“ geführt werden kann.  
 
Die Baurechtsbehörde und das Gewerbeaufsichtsamt teilen 2011 mit, 
dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden sollte um die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und um durch regelnde 
Festsetzungen die Bedenken hinsichtlich der Lärmproblematik aus-
schließen zu können.  
 
Die Voraussetzungen für einen erweiterten Bestandsschutz nach § 1 
Abs. 10 BauGB sind nicht gegeben (siehe dazu auch Ausführungen 
unter Ziffer 4.4).   
 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung:.  
Wie der Einwender richtig sagt, kann nicht die Gemeinde die 
Ortsdurchfahrtsgrenze festlegen, sondern wird nach § 5 Abs. 4 
Bundesfernstraßengesetz vom Träger der Straßenbaulast, also 
vom Bund bzw. dem Regierungspräsidium entschieden. Im Be-
bauungsplan ist die festgelegte Ortsdurchfahrtsgrenze daher nur 
nachrichtlich dargestellt.  
 
Im Vorfeld zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde bereits 
mit dem Regierungspräsidium wegen der Verlegung der Orts-
durchfahrtsgrenze verhandelt. Das Regierungspräsidium be-
steht jedoch nach wie vor, auch nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes, auf die Einhaltung der bestehenden Grenze. Auf-
grund der Anregung wird die Gemeinde jedoch die Verlegung 
der Ortsdurchfahrtsgrenze förmlich beantragen.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Unabhängig 
vom Bebauungsplan wird die Gemeinde die Verlegung der 
Ortsdurchfahrtsgrenze bzw. deren Festlegung beantragen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Gemeindeverwaltung: 
Da die Einwendung sich vor allem auf die Anwendung des Be-
bauungsplanes und baurechtliche Entscheidungen bezieht wur-
de eine Stellungnahme der Baurechtsbehörde eingeholt. Die 
Baurechtsbehörde erklärt, dass es sich bei der festgelegten 
EFH (Bezugshöhe +/- Abweichung) um die zulässige Höhe 
handelt. Eine Ausnahme ist nicht erforderlich. Für die Bau-
rechtsbehörde handelt es sich um eine eindeutige Definition. Für 
den Bebauungsplan ergibt sich kein Handlungsbedarf zur For-
mulierung.  
Abwägungsvorschlag: Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.  

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Nach Rücksprache mit der Baurechtsbehörde wird die Festset-
zung geringfügig geändert. Im ersten Satz wird das Wort „maxi-
mal“ gestrichen. Der zweite Satz wird gestrichen, da er für das 
Verständnis nicht erforderlich ist.   
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird beachtet. Auf Empfehlung der Baurechts-
behörde wird Ziffer 3.2.1 der Planungsrechtlichen Festset-
zungen entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung, 
geändert.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 11: 
Nach Rücksprache mit der Baurechtsbehörde wird das Wort 
„maximal“ gestrichen. Ansonsten ist die Formulierung unter Zif-
fer 3.3. nicht zu beanstanden und wird beibehalten.  
Abwägungsvorschlag: 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 12: 
Es ist durchaus üblich, dass die Stellung von Gebäuden und 
Anlagen festgelegt werden. Städtebaulich ist eine gewisse An-
ordnung der Gebäude wichtig, damit insbesondere auch ein 
Mischgebiet nicht zu unruhig wird. Es wird keine Firstrichtung 
vorgegeben. Die getroffene Festsetzung behindert den Betrieb 
in seiner Entwicklung nicht.  
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendung wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 13 und 13.1: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Ziffer 4.4 wird geändert. 
Nebenanlagen werden auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zugelassen. Es wird jedoch darauf hin-
gewiesen, dass Nebenanlagen innerhalb der Bauverborts-
zone der Zustimmung des Straßenbaulastträgers bedürfen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 13.2 und 13.3: 
Die Anregung wird berücksichtigt. Auf den Abwägungsvor-
schlag zu Ziffer 13.1 wird verwiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 42 von 86 
 



 
 
 
 
 
Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 
 

 
Stellungnahme zu Ziffer 14 und Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird beachtet. Garagen und Carports werden 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
gelassen. Wie bereits bei Nebenanlagen wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass innerhalb der Bauverbotszone nach § 9 
Bundesfernstraßengesetz eine Genehmigung des Straßen-
baulastträgers einzuholen ist. Ziffer 4.5 der Planungsrecht-
lichen Festsetzungen wird geändert.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 15:  
Die Festsetzung verfolgt das Ziel, dass nicht über Grünflächen oder 
willkürlich, ohne gesicherte Erschließung, über sonstige Grundstücke 
zugefahren wird.  
Dies betrifft natürlich auch die Grundstücke Flst. Nr. 1527/1 und 
1524/1, welche derzeit über keine gesicherte  Erschließung verfügen. 
Mit der Festsetzung soll gerade vermieden werden, dass ein Grund-
stück nur per Hubschrauber erreicht werden kann.  
 
Diese Festsetzung betrifft aber nicht nur die Grundstücke des Einwen-
ders, sondern auch andere Grundstücke im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes, bei welchen davon auszugehen ist, dass diese im 
Falle einer Bebauung einen anderen Zuschnitt erhalten oder neu auf-
geteilt werden.  
 
Eine rückwärtige Erschließung muss jedoch zumindest öffentlich-
rechtlich gesichert sein, weshalb die Festsetzung unter Ziffer 6.3 ge-
ändert und konkretisiert wird. 
 
Der Betrieb hat eine genehmigte Zufahrt über den Tübinger Weg und 
Uhlandweg. Mit der Teilung der Grundstücke Flst. Nr. 1527 und 1524 
hätten die Eigentümer die Zufahrt zum Flst. Nr. 1527/1 bzw. 1524/1 
über das Flst. Nr. 1527 mittels Baulast sichern müssen. Dies wurde 
jedoch vom Eigentümer nicht gemacht. Solange beide Grundstücke in 
Familienhand sind, erkannten die Eigentümer diese Notwendigkeit 
wohl nicht, da es in der Praxis natürlich funktioniert. Trotzdem verfü-
gen die Flst. Nr. 1524/1 und 1527/1 seit der Grundstücksteilung über 
keine gesicherte Erschließung.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 15:  
Das Bauunternehmen hat keine genehmigte Zufahrt von der B14 in den 
Uhlandweg. Die genehmigte Zufahrt über den Tübinger Weg und Uh-
landweg ist für den Bestandsbetrieb bereits problematisch und entspricht 
nicht den Anforderungen die Betriebe heute an eine verkehrliche Er-
schließung stellen. Ein Indiz dafür, dass die genehmigte verkehrliche Er-
schließung für den  Gewerbebetrieb problematisch ist, zeigt die Aussage, 
dass 90 % der Verkehre über den Uhlandweg (von der B14 her?) abgewi-
ckelt werden. Somit werden 10 % bereits heute über den Mörikeweg ab-
gewickelt, was vielleicht für den Betrieb sinnvoll ist und deshalb in der 
Praxis so gehandhabt wurde, was jedoch nicht zulässig ist.  
 
Aufgabe des Städtebaus und damit des Bebauungsplanes ist es, geplan-
te, aber auch bestehende Gebäude und Nutzungen an das öffentliche 
Verkehrsnetz anzubinden. Mit der geplanten Stichstraße „Stuttgarter 
Straße“ wird dies erreicht. Selbstverständlich kann der Betrieb auch wei-
terhin die genehmigte Zufahrt über den Tübinger Weg zum Uhlandweg 
bzw. vom Uhlandweg zum Tübinger Weg nutzen. Künftig kann der Betrieb 
auch vom Uhlandweg in die B14 ausfahren, was bisher nicht genehmigt, 
sondern geduldet wurde um die Existenz des Betriebes nicht zu gefähr-
den. Nicht zulässig ist  jedoch aufgrund der Verkehrskonzeption das Ein-
fahren von der B14 in den Uhlandweg. Der Betrieb verbessert mit dem 
Bebauungsplan seine verkehrliche Anbindung und wird durch die Festset-
zung im Bebauungsplan nicht eingeschränkt. Vielmehr wird die Zufahrtssi-
tuation geregelt und nachhaltig verbessert.  
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Die Festsetzung jedoch 
überarbeitet und ergänzt. Sie lautet nun wie folgt: „Die Zufahrt zu 
den Grundstücken erfolgt direkt über die festgesetzten Straßenver-
kehrsflächen. Eine direkte Anbindung der Grundstücke über die 
Bauverbotszone nach § 9 Bundesfernstraßengesetz, an die B14 ist 
unzulässig. Bei Grundstücksteilungen oder neuen Aufteilungen sind 
die Zufahrten zur Straßenverkehrsfläche öffentlich-rechtlich zu si-
chern.   
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 10.1 und 10.4 wurden nochmals geprüft. Hintergrund der Festset-
zung ist der notwendige ökologische Ausgleich, sowie eine Durchgrünung 
des Gebiets. Die Erfahrung zeigt, dass innerhalb von Wohngebieten, 
Dorf- und Mischgebieten nicht ausreichend Flächen für die Anpflanzung 
von Hochstammbäumen zur Verfügung stehen. Dies betrifft gewerblich 
genutzte Mischgebietsflächen aber auch Wohnbaugrundstücke. Die Fest-
setzung wird daher überabeitet. Es wird folgendes festgelegt: „Innerhalb 
der Dorf- und Mischgebiete ist je 500 m² ein Laubbaum oder Obstbaum 
zu pflanzen. In begründeten Einzelfällen können Ausnahmen zugelassen 
werden und ersatzweise andere geeignete Maßnahmen durchgeführt  
werden.“ 
 
Damit wird ein ökologischer Ausgleich erreicht, der für bebaute Gebiete 
realisierbar ist. Die Festsetzung von Pflanzgeboten, welche in der Praxis 
nicht funktionieren, allein um auf dem Papier den naturschutzrechtlichen 
Anforderungen zu genügen ist weder für die Grundstückseigentümer noch 
für Natur- und Landschaft zielführend.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Ziffer 10.1 und 10.4 werden überar-
beitet.   
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Da die Lärmschutzfestsetzungen mit dem Gutacherbüro abgestimmt 
waren, wurde das Büro um eine Stellungnahme gebeten, damit eine 
fachlich fundierte Abwägung erfolgen kann.   
 
Stellungnahme des Gutachters Büro Dr. Dröscher  
zu Ziffer 17.1 und 17.2: 
 
Die immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und 
Staubimmissionen für den Bebauungsplan „Stuttgarter Straße“ des 
Ingenieurbüros Dr.-Ing. Frank Dröscher vom 6. Juli 2016 enthält eine 
Konfliktanalyse zum Gewerbelärm. Diese ergab, dass lediglich auf den 
im Bebauungsplan ausgewiesenen „Flächen mit Beeinträchtigungen 
durch Gewerbelärm“ eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der 
TA-Lärm eintreten kann. Andere Grundstücke sind zwar auch Gewer-
belärm ausgesetzt, jedoch nicht oberhalb der Zumutbarkeitsgrenze. 
Das Gebot der planerischen Zurückhaltung gebietet, die Nutzungsein-
schränkungen ausschließlich auf die Konfliktflächen zu erstrecken. 
Aus diesem Grund sind die genannten Flurstücke nicht mit einer Fest-
setzung zum Ausschluss öffenbarer Fenster auf der den Gewerbe- 
und Landwirtschaftsbetrieben zugewandten Fassaden zu belegen. 
 
Die „Flächen mit Beeinträchtigungen durch Gewerbelärm“ sparen die 
Betriebsgrundstücke der störenden Betriebe selbst aus, da   
die dort ausgewiesenen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm jeweils auf den eigenen Gewerbe- bzw. Landwirtschafts-
betrieb zurückgehen. Es besteht insoweit kein Drittschutz.  
 
Zur Abgrenzung der „Flächen mit Beeinträchtigungen durch Gewerbe-
lärm“ wird klargestellt, dass diese an Bestandsgebäuden, jeweils vor 
der Fassaden beginnen. Somit sind die – auch baugenehmigungsbe-
dürftige - Änderungen an den Bestandsgebäuden selbst nicht betrof-
fen, soweit es sich nicht um Anbauten auf „Flächen mit Beeinträchti-
gungen durch Gewerbelärm“ handelt, sich also ein Anbau in das Im-
missionsfeld von Bestandsbetrieben begibt. 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

  
Fortsetzung der Stellungnahme des Gutachters Büro Dr. Dröscher zu 
Ziffer 17.1 und 17.2: 
 
Aus rechtlichen Gründen ist es bislang nicht möglich, den Verzicht auf 
öffenbare Fenster durch gleichwertige Schallminderungsmaßnahmen 
zu ersetzen.  
 
Die Zulässigkeit des sogenannten „Hamburger Hafencity-Fensters“ ist 
rechtlich bisher ungeklärt und damit nicht rechtssicher. Würde eine 
solche Alternative zugelassen, bestünde die Gefahr,  dass der Verwal-
tungsgerichtshof Mannheim in einer Normenkontrolle den gesamten 
Bebauungsplan als rechtsfehlerhaft erkennt und den Bebauungsplan 
aufhebt. 
 
Es handelt sich somit nicht um eine überschießende Festsetzung. An 
der bisherigen Festsetzung wird festgehalten. 
 
Im Übrigen bieten die Ausnahmeregelungen die Möglichkeit, bei 
Nachweis durch ein Schallgutachten z.B. für ein Wohnbauvorhaben 
auch öffenbare Fenster zuzulassen, wenn dies eine veränderte ge-
werbliche und landwirtschaftliche Umgebungsnutzung oder gegebe-
nenfalls geänderte rechtliche Rahmenbedingungen erlauben. 
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme des Gutachters Büro Dr. Dröscher zu Ziffer 17.3: 
Im Baugenehmigungsverfahren für einen großflächigen Einzelhandel 
zur wohnortnahen Grundversorgung im Sondergebiet ist der Nachweis 
der Umgebungsverträglichkeit nach den entsprechenden Anforderun-
gen der TA Lärm zu führen. Bei einem solchen Nachweis sind alle 
bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen auf bebauten Grundstü-
cken und auf unbebauten Grundstücken im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans bzw. im Innenbereich nach § 34 BauGB zu berück-
sichtigen. Etwaige Lärmkonflikte werden also im Baugenehmigungs-
verfahren bewältigt.  
 
Dies gilt nicht für das unbebaute Grundstück südlich des Sonderge-
biets „Großflächiger Einzelhandel zur wohnortnahen Grundversor-
gung“  welches in der Fassung vom 14.03.2017 noch nicht in den Gel-
tungsbereich einbezogen war, jedoch in der jetzigen Entwurfsplanung 
teilweise in den Geltungsbereich einbezogen und dort als „landwirt-
schaftliche Fläche“ ausgewiesen wird. .  
 
Die im Außenbereich befindlichen Grundstücke sollen mittelfristig nicht 
bebaut werden. Der Teilbereich der in den Bebauungsplan „Stuttgarter 
Straße“ einbezogen ist und als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen 
ist, kann nicht ohne eine Änderung des Bebauungsplanes bebaut wer-
den.  
Sollte mittelfristig für dieses Grundstück eine Wohnbebauung ange-
strebt werden, muss der Bebauungsplan geändert werden und dann 
auch die Lärmproblematik neu überprüft werden.  
 
Durch teilweise Einbeziehung des Flst. Nr. 1515 in den Geltungsbe-
reich und die Ausweisung als landwirtschaftliche Fläche haben sich die 
Gegebenheiten geändert, so dass auf die Darstellung der Bezugslinie 
verzichtet werden kann.  
 
Abwägungsvorschlag: Auf die Darstellung der Bezugslinie zur 
Begrenzung der vom Sondergebiet ausgehenden Schallimmissi-
onen  wird verzichtet. Lageplan und Ziffer 11.4 der Planungsrecht-
lichen Festsetzungen wird geändert.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme des Gutachters Büro Dr. Dröscher zu Ziffer 17.4:  
Die Planung der Aufenthaltsbereiche im Freien (Außenwohnbereiche) 
ist Gegenstand der Objektplanung und nicht des Bebauungsplans. 
Aufgrund der gegebenen Immissionsbelastung ist bei der Objektpla-
nung ein ausreichender Schallschutz in Bezug auf den Straßenver-
kehrslärm  vorzusehen.  
 
Grundsätzlich ist eine entsprechend lärmabgewandte Anordnung der 
Außenwohnbereiche möglich. Dieser Lärmkonflikt ist auf der Ebene 
der Gebäudeplanung zu lösen. Zusätzliche Festsetzungen sind nicht 
erforderlich.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendung wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme des Gutachters Büro Dr. Dröscher zu Ziffer 17.5 a): 
Grundsätzlich ist bei einem Neubau einer Straße bzw. der wesentlichen 
Änderungen einer bestehenden Straße, etwa durch den Zubau eines weite-
ren Fahrstreifens, zu prüfen, ob nach Maßgabe der 16. BImSchV und der 
24. BImSchV den Anwohnern aufgrund des - durch diesem Straßenab-
schnitt verursachten - Verkehrslärms Lärmschutz zusteht.  
 
Das bisher erstellte Gutachten des Büros Dr. Dröscher hat die Änderung 
der B14/Stuttgarter Straße (Abbiegespur, Anlegung von Geh- und Radweg, 
Querungshilfe) und die Änderung des Mörikewegs (Verlegung, Verkürzung 
und Ausbildung als Sackgasse, Anlegung Geh- und Radweg) im Hinblick 
auf die 16. BImSchV und daraus resultierende Entschädigungsansprüche 
nach 24. BImSchV nicht untersucht.  
 
Um klären zu können, ob es sich um eine wesentliche Änderung einer vor-
handenen Straße nach 16. BImSchV handelt und ob ein Anspruch auf 
Lärmschutzmaßnahmen gemäß 24. BImSchV besteht, wurde das Büro Dr. 
Dröscher gebeten dies gutachterlich zu untersuchen.  
 
Im Vorfeld zur Abwägung wurde das Gutachten mit Datum vom 18.08.2017 
erstellt. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass durch die vorgesehenen 
Baumaßnahmen an der Stuttgarter Straße/B14 und des Mörikewegs keine 
wesentliche Änderung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 
16. BImSchV vorliegt und ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Schall-
schutz nach der 24. BImSchV nicht gegeben ist.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis auf einen möglichen Rechtsmangel wurde durch die gut-
achterliche Untersuchung des Straßenverkehrslärms im Kreuzungs-
bereich B14/Stuttgarter Straße und Mörikeweg und die Einarbeitung 
dieser Ergebnisse in die Planunterlagen berücksichtigt.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 
 

 
Stellungnahme des Gutachters Büro Dr. Dröscher und der Gemeindever-
waltung zu Ziffer 17.5 b),  c) und 17.6: 
Im Bebauungsplanverfahren ist lediglich der Nachweis zu führen, dass auf 
dem jeweiligen Grundstück die vorgesehene Nutzung nachbarschaftsver-
träglich möglich ist. Im vorliegenden Fall heißt dies: Es ist nachzuweisen, 
dass ein großflächiger Einzelhandel zur wohnortnahen Grundversorgung“ 
grundsätzlich im vorgesehenen Sondergebiet betrieben werden kann.  Ein 
Betrieb eines Einzelhandelsgeschäftes einschließlich Mitarbeiter- und Kun-
denabfahrt sowie Anlieferungen ist auch innerhalb der Betriebszeiten von 6 
Uhr bis 22 Uhr möglich.  
 
Die Betriebszeiten und die Anlieferzeiten des Einzelhandelsbetriebs werden 
im Baugenehmigungsverfahren und nicht im Bebauungsplan festgelegt. Der 
Bebauungsplan ist Grundlage für die Baugenehmigung.  
 
Im Baugenehmigungsverfahren ergeben sich ggf. Einschränkungen in Be-
zug auf die den nächtlichen Betrieb einschließlich Mitarbeiter- und Kunden-
abfahrt sowie Anlieferungen. 
 
Derartige Einschränkungen werden als nachbarschützende Auflagen in 
einer Baugenehmigung formuliert und später bei der behördlichen Überwa-
chung zugrunde gelegt. 
 
Auch für das Bauunternehmen werden im Bebauungsplan keine Betriebs-
zeiten geregelt. Auch dort erfolgt die Festsetzung der Betriebszeiten im 
Baugenehmigungsverfahren.  
 
Im Übrigen sind Festsetzungen zum Anlagenbetrieb innerhalb des Bebau-
ungsplanes unzulässig, da sie keine Bodeneigenschaften betreffen, und 
deshalb rechtsfehlerhaft wären.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  
Zusätzliche Festsetzungen im Bebauungsplan sind weder erforderlich 
noch zulässig. 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
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Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 18: 
Bei den Begriffen „grelle Farben“, „stark reflektierend“, „spiegelnd“ handelt 
es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe, die der Auslegung durch die Bau-
rechtsbehörde bedürfen. Nach Rücksprache mit der Baurechtsbehörde teilt 
diese mit, dass sie mit der Auslegung der Rechtsbegriffe keine Probleme 
hat und diese Festsetzung nicht geändert werden muss. 
 
Die Festsetzung, dass Materialien, welche das Grundwasser gefährden 
nicht verwendet werden dürfen, wird wie folgt konkretisiert: 
„Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen müssen durch Beschichtung 
oder in ähnlicher Weise gegen Verwitterung und eine damit verbundene 
Auslösung von Metallbestandteilen behandelt werden (siehe Verordnung 
des UVM vom 22.03.1999 über die dezentrale Beseitigung von Nieder-
schlagswasser).“ 
 
Abwägungsvorschlag: Die Anregung wird teilweise, entsprechend der 
Stellungnahme der Verwaltung“ berücksichtigt.   
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 19: 
Die Anregung wird beachtet. Ziffer 2 der Örtlichen Bauvorschriften wird wie 
folgt geändert: 
„Außerhalb der Öffnungszeiten des dazugehörigen Betriebs ist die Beleuch-
tung der Werbeanlagen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.“  
 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird beachtet. Die Festsetzung 
unter Ziffer 2 der Örtlichen Bauvorschriften wird geändert.   
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 20:  
Gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 3 kann in den Örtlichen Bauvorschriften die 
Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke festgelegt werden.  
 
Diese Festsetzung bezieht sich nicht auf genehmigte Zufahrts-, Hof- 
und Lagerflächen, sondern ausschließlich auf Flächen für die im Bau-
genehmigungsverfahren keine konkrete Festsetzung getroffen wird. 
Dies entlastet die Bauherren, da diese dann im Baugenehmigungsver-
fahren nicht für jeden Quadratmeter darstellen müssen, wie dieser 
genutzt werden soll (Rasen/Gemüsebeet, Pflanzen). Außerdem er-
möglicht es der Gemeinde bei Bedarf gegen ungepflegte Flächen im 
Innenbereich vorzugehen.  
 
Die Ausnutzung der Grundstücke wird durch diese Festsetzung nicht 
stark oder unverhältnismäßig beschränkt und ist damit rechtmäßig.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendung wird zurückgewiesen.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 21: 
Schallschutzmaßnahmen sind keine Einfriedungen. In Ziffer 3.3 wer-
den keine Schallschutzmaßnahmen geregelt, sondern ausschließlich 
Einfriedungen. Die Festsetzung unter Ziffer 3.3 der Örtlichen Bauvor-
schriften steht einer Realisierung von Schallschutzmaßnahmen nicht 
entgegen.  
 
Der Hinweis auf die betrieblich erforderliche oder aus betrieblichen 
Gründen gewünschte Einfriedung wird beachtet. Daher wird Ziffer 3.3 
der Örtlichen Bauvorschriften wie folgt ergänzt:  
„Höhere Einfriedungen sind aus betrieblichen Gründen im Einzelfall bis 
zu einer Höhe von 1,80 m zulässig.“ 
 
Die festgelegte Höhe von 1,80 entspricht den Regelungen in den Ge-
werbegebieten „Neuer Bahnhof Ost“ und „Neuer Bahnhof West“. Im 
Gewerbegebiet „Dorfwiesen“ in Eutingen ist die Höhe von Zäunen auf 
1,50 m beschränkt. Wenn die Höhe von 1,80 m in anderen Gewerbe-
gebieten als ausreichend angesehen werden, die überdies noch au-
ßerhalb bewohnter Gebiete liegen, reicht diese Höhe auch für ein be-
wohntes Gebiet.  
 
Im Übrigen gibt es auch andere Möglichkeiten, wie z. B. Alarmanlagen 
um sein Eigentum vor Diebstahl zu schützen. Eine höhere Frequenz 
an Personen erhöht nicht automatisch das Risiko von Diebstählen. Der 
Mörikeweg und der Uhlandweg waren seither unbeleuchtet. Unbe-
leuchtete Bereiche animieren Diebe. Trotzdem war wohl seither eine 
Einfriedung des Betriebsgrundstücks nicht erforderlich.  Mit dem Be-
bauungsplan und dem geplanten Straßenausbau verbessert sich die 
Ausleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen deutlich, was die Si-
cherheit für die Öffentlichkeit und die angrenzenden Grundstücke ver-
bessert.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendung wird teilweise, entspre-
chend der Stellungnahme der Verwaltung, beachtet.  
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Fortsetzung der Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 
1524/1, 1527, 1527/1 und des Gewerbebetriebs Uhlandweg 6 

Fortsetzung der Stellungnahme der Verwaltung und  
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 22: 
Schüttgutboxen für Kies und Sand sind nach unserer Rechtsauf-
fassung keine Abfallbehälter, keine Mülltonnen und auch keine 
Container. Ziffer 3.5 der Örtlichen Bauvorschriften wirkt sich 
daher nicht auf die ohne Genehmigung erstellten Schüttgutbo-
xen aus.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendung wird zurückgewie-
sen.  
 
  

 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 23: 
Der Hinweis wird beachtet. Die Rechtsgrundlage § 37 Abs. 1 
LBO unter Ziffer 5 der Örtlichen Bauvorschriften wird ge-
strichen.  

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Gemeinde und Gemeindeverwaltung sind immer an einvernehmlichen 
Lösungen interessiert, weshalb ein Gespräch mit dem Einwender 
stattgefunden hat und die verschiedenen Argumente ausgetauscht und 
erläutert wurden.  
Unabhängig von diesem persönlichen Gespräch und der, aus der hier 
vorgelegten Stellungnahme, resultierenden Änderungen der Entwurfs-
planung, bleibt der Rechtsweg selbstverständlich offen und kann be-
stritten werden.  
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Stellungnahme der Eigentümer der Flst. Nr. 1539, 1548/1, 1549, 1550, 1551 
und 1555  

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung haben die Eigentümer eine Stellungnah-
me zum Bebauungsplan abgegeben. Über diese hat der Gemeinderat am 14.03.2017 
beraten und entschieden. Die Entscheidung wurde den Eigentümern mit Schreiben vom 
10.04.2017 mitgeteilt.  
 
Der Anregung der Eigentümer (Einrichtung einer Einbahnstraße von der B14 und damit 
Verzicht  auf die geplanten Aufweitungen im Silcherweg) hat der Gemeinderat nicht ent-
sprochen. Der Gemeinderat hat am 14.03.2017 entschieden, dass Begegnungsverkehr  
im Silcherweg zulässig sein soll und der Silcherweg wie im Lageplan-Entwurf vom 
14.03.2017 dargestellt, aufgeweitet werden soll. Von der Aufweitung betroffen sind die 
Flst. Nr. 1550, 1551 und 1539.  
 
Die Eigentümer wenden sich gegen die Ausweisung der Fläche als Erschließungsstraße, 
da dies mit einem Wertverlust verbunden ist. Die Eigentümer sind mit der Abtretung der 
Fläche zu Gunsten der Aufweitung nicht einverstanden. Die Eigentümer beantragen, dass 
der Grunderwerb möglichst gleichmäßig verteilt werden sollte und beantragen daher, 
dass die Aufweitung zur Hälfte auf ihren Grundstücken und zur Hälfte auf den gegenüber-
liegenden Grundstücken erfolgen soll.  

Stellungnahme der Verwaltung:  
Die Verkehrskonzeption kann nicht oder nur bedingt auf die Interessen einzel-
ner Grundstückseigentümer Rücksicht nehmen. Grundsätzlich wird die Ver-
kehrskonzeption unter Berücksichtigung der zu erwartenden bzw. vorhande-
nen Verkehre und städtebaulicher Gründe festgelegt.  
 
Bereits am 14.03.2017 hat der Gemeinderat entschieden, dass im Silcherweg 
Begegnungsverkehr zugelassen werden soll und der landwirtschaftliche Be-
trieb die Zufahrt von der B14 her mangels Alternativen benötigt.  
Auf die Aufweitungen könnte nur dann verzichtet werden, wenn kein Begeg-
nungsverkehr zugelassen würde. Dies ist jedoch aufgrund der Bestandsver-
kehre nicht möglich.  
 
Die Verkehrsbehörde nimmt zu den geplanten Aufweitungen Stellung und 
weist darauf hin, dass die Aufweitung im Einmündungsbereich zur B14 zwin-
gend notwendig ist und auch noch weiter aufgeweitet werden muss und die 
zweite geplante Aufweitung im Bereich der landwirtschaftlichen Hofstelle sinn-
voll ist.  
 
Die Aufteilung des Grunderwerbs würde an der verkehrlichen Gesamtsituation 
nichts ändern. Die Aufweitungen wurden so geplant, dass diese auf bisher 
unbebauten Grundstücken gebaut werden können um Eingriffe in bestehende 
Gärten und Hofflächen zu reduzieren. Dadurch können die ansonsten notwen-
digen Entschädigungen für Gartenmauern usw. gespart werden, was die Er-
schließungskosten reduziert.  
 
Da die Eigentümer gegen die Abtretung der Fläche vor allem auch deshalb 
sind, weil sie einen ungerechtfertigten Wertverlust und eine ungleichmäßige 
Aufteilung der Lasten befürchten, hat sich die Gemeindeverwaltung mit der 
Frage des Wertverlustes auseinander gesetzt, obwohl dies keine Entschei-
dungsgrundlage für die Verkehrskonzeption sein kann. Die Berechnung der 
Verwaltung wird dem Eigentümer weitergeleitet.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
Die Verkehrskonzeption wird beibehalten. Der Anregung die Hälfte der 
Aufweitung auf das gegenüberliegende bebaute Grundstück zu legen, 
wird nicht gefolgt. Die Entscheidung die für den Straßenausbau notwen-
digen Flächen auf unbebaute Grundstücke zu legen wird nach wie vor für 
richtig erachtet, da der Eingriff in das Eigentum am geringsten ist. Der 
Standort der Aufweitung wird auch von der Verkehrsbehörde befürwor-
tet.  
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Stellungnahme des Eigentümers Mörikeweg 5, Flst. Nr. 1528  Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 
1. Der Eigentümer kann die im Lageplan dargestellten Grenzen der „Fläche 

mit Gewerbelärm“ und Ziffer 11 der Planungsrechtlichen Festsetzungen 
nicht nachvollziehen. Anscheinend ist der Gewerbelärm immer durch be-
stehende Hauswände abgeschirmt. Diese Abschirmung ist zwischen den 
Häusern dann wohl nicht mehr gegeben, weshalb die Grenze auf Flst. Nr. 
1528 bis an die südliche Baugrenze heranreicht, zwischen den Gebäuden 
am Uhlandweg dehnt sich der Lärm jedoch nicht weiter in Richtung Uh-
landweg aus. Er bittet um Überprüfung und Erläuterung.  

 
 

Stellungnahme zu Ziffer 1: 
 
Die im Lageplan dargestellten Grenzen der „Fläche mit Gewer-
belärm“ stellt die bestehende rechtliche Situation dar. So hat der 
Eigentümer des Gebäudes Mörikeweg 5 das Recht, dass der 
Gewerbelärm an der Nordfassade seines Gebäudes 60 dB(A) 
einhält. Tut er dies nicht, kann der Eigentümer gegen diese 
Lärmüberschreitung vorgehen, was ggf. dazu führt, dass der 
Gewerbebetrieb sich einschränken muss. Im Bebauungsplan 
wird mit der Grenze nur auf das, auch ohne Bebauungsplan 
bestehende Recht, der an den Betrieb angrenzenden Gebäude 
und Grundstückseigentümer hingewiesen. Es handelt sich dabei 
um eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Bebauungsplanes. Neue Gebäude können diese Grenze verän-
dern.  
 
Abwägungsvorschlag: Für den Bebauungsplan ergibt sich 
kein Handlungsbedarf.  
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Fortsetzung 
Stellungnahme des Eigentümers Mörikeweg 5, Flst. Nr. 1528  

Fortsetzung 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

2. Der Eigentümer beantragt im Bebauungsplan eine Nachtanlieferung aus-
zuschließen.  

 

Stellungnahme zu Ziffer 2: 
Das private Interesse des Eigentümers auf Einhaltung der Nachtruhe 
ist nachvollziehbar. Dem gegenüber steht allerdings auch das private 
Interesse des Einzelhändlers. Der generelle Ausschluss einer Nacht-
anlieferung würde die Interessen des Einzelhändlers nicht ausreichend 
berücksichtigen.  
Dieses Interesse auf Lärmschutz deckt sich mit den Wünschen, dass 
die Gemeinde im Bebauungsplan den Standort für die Anlieferung, die 
Lage der Kühl- und Klimageräte, usw. vorschreiben soll.  
 
Die Festlegung von Betriebs- und Anlieferzeiten, sowie die Lage für 
Kühl- und Klimageräte und der Standort der Anlieferung sind jedoch 
nicht Aufgabe des Bebauungsplanes. Im Bebauungsplan wird mittels 
Immissionsgutachten lediglich untersucht und nachgewiesen, dass die 
gesetzlichen Lärmwerte tagsüber eingehalten werden können.  
 
Im Baugenehmigungsverfahren muss der Betreiber dann speziell für 
sein Bauvorhaben nachweisen, dass die gesetzlichen Lärmwerte ein-
gehalten werden. Würde es ihm gelingen, die Lärmwerte auch bei 
Nachtanlieferungen einzuhalten, hätte er auch einen Rechtsanspruch 
auf Erteilung der Baugenehmigung.   
 
Bei allen anderen Betrieben, wie z. B. auch dem benachbarten Bauun-
ternehmen werden die Betriebszeiten auch im Baugenehmigungsver-
fahren festgelegt und nicht im Bebauungsplan.  
 
Festsetzungen zum Anlagenbetrieb sind innerhalb des Bebauungspla-
nes unzulässig und wären deshalb rechtsfehlerhaft. 
 
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Anregung wird zurückgewiesen.  
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Stellungnahme des Grundstückseigentümers Neuffenweg 13, Flst. Nr. 271/1  
 

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Der Eigentümer hat im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung angeregt, die Tole-
ranz bei der EFH-Abweichung auf 0,50 m zu reduzieren. Im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung konkretisiert er diese Anregung und weist darauf hin, dass dies 
nur für die Sondergebietsfläche gelten sollte und nicht für das MI / MD.  
 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung hat im Rahmen der 1. Öffentlichen Auslegung eben-
falls nochmals die Bauvorschriften (EFH, TH, FH und Dachneigung) 
geprüft und kommt zum gleichen Ergebnis wie der Einwender. Wohn-
gebäuden und kleineren gewerblichen Einheiten, sollte eine höhere 
Flexibilität eingeräumt werden, als einem großen Baukörper, weshalb 
in den Festsetzungen für das Sondergebiet eine Abweichung von +/- 
0,5 m festgesetzt wird und für das Mischgebiet und Dorfgebiet eine 
Abweichung von +/- 1,0 m.   
 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 60 von 86 
 



 
 
 
III. Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 1. Öffentlichen Auslegung: 
Mit Schreiben vom 12./18.04.2017 wurden folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt: 
 
Lfd. 
Nr. 

Behörde Rücklauf 
Ja / Nein 

Keine  
Anregungen 
und/oder 
Bedenken  

Anregungen 
und/oder  
Bedenken 

Weitere Beteiligung erfor-
derlich Ja / Nein 

1.1 Landratsamt Freudenstadt, Höhere Verwaltungsbehörde,  
Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Ja X  Ja 

1.2 Landratsamt Freudenstadt, Untere Naturschutzbehörde,  
Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Ja X  Ja 

1.3 Landratsamt Freudenstadt, Gewerbeaufsichtsamt,  
Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  X Ja 

1.4 Landratsamt Freudenstadt, Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde,  
Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  x Ja 

1.5 Landratsamt Freudenstadt, Landwirtschaftsamt,  
Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Ja x  Nein 

1.6 Landratsamt Freudenstadt, Vermessungsamt,  
Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Ja x  Ja 

1.7 Landratsamt Freudenstadt, Straßenbauamt,  
Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  x Ja 

2.1 Stadtverwaltung Horb am Neckar, Baurechtsbehörde und Immissionsschutz-
behörde, Marktplatz, 72160 Horb am Neckar 

Nein x  Ja 

2.2 Stadtverwaltung Horb am Neckar, Stadtplanungsamt, 
Marktplatz, 72160 Horb am Neckar 

Ja  x Ja 

2.3 Stadtverwaltung Horb am Neckar, Verkehrsbehörde,  
Marktplatz, 72160 Horb am Neckar 

Ja  x Ja 

3 Netze BW GmbH, Stuttgarter Str. 80 – 84, 71083 Herrenberg 
 

Ja x  Ja 

4 Handwerkskammer Reutlingen, Hindenburgstr. 58, 72762 Reutlingen 
 

Ja x  Nein 

5 Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 2, Raumordnung, Bau-, Denkmal- 
und Gesundheitswesen, Moltkestr. 74, 76133 Karlsruhe 

Ja  x Ja 

6 Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4, Straßenwesen und Verkehr,  
Schlossplatz 4-6, 76247 Karlsruhe  

Ja  x Ja 

Seite 61 von 86 
 



 
 
 
Lfd. 
Nr. 

Behörde Rücklauf 
Ja / Nein 

Keine  
Anregungen 
und/oder 
Bedenken 

Anregungen 
und/oder  
Bedenken 

Weitere Beteiligung erfor-
derlich Ja / Nein 

7 Regionalverband Nordschwarzwald, Habermehlstr. 20, 75172 Pforzheim Ja  x Ja 

8 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH,  
Adolph-Kolping-Str. 2, 78166 Donaueschingen 

Nein x  Nein 

9 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau, Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

Ja x  Nein 

10 Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald, Dr.-Brandenburg-Str. 6, 
75173 Pforzheim 

Nein x  Nein 

11 Zweckverband Gäuwasserversorgung, Rathaus, Hindenburgstraße 33, 71149 
Bondorf 

Ja x  Nein 

12 Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar, Amt für Stadtplanung, Marktstr. 18, 
72108 Rottenburg am Neckar 

Ja  x Ja 

13 Gemeinde Starzach, Postfach 41, 72179 Starzach 
 

Ja x  Nein 

14 Stadtverwaltung Nagold, Amt für Stadtplanung, Postfach 1444, 72194 Nagold Nein x  Nein 

15 Landesamt für Denkmalpflege, Regierungspräsidium Stuttgart, Postfach 200 
152, 73712 Esslingen 

Nein x  Nein 

16.1 Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Hauptamt, Frau Binder, Frau Wörner und 
Frau Belz,Marktstr. 17, 72184 Eutingen im Gäu 

Nein x  Nein 

16.2  Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Finanzverwaltung, Herr Volk und Frau 
Anja Fischer,Marktstr. 17, 72184 Eutingen im Gäu 

Ja  X Ja 

16.3 Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Bauamt, Herr Fischer, Frau Jutta Fischer 
und Frau Kußmaul, Marktstr. 17, 72184 Eutingen im Gäu 

Ja  x Ja 
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Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen (Abwägungsprotokoll): 
 
Lfd. Nr. 1.1 
Landratsamt Freudenstadt, Höhere Verwaltungsbehörde 
Stellungnahme vom 24.05.2017 

Lfd. Nr. 1.1 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 1.2 
Landratsamt Freudenstadt, Untere Naturschutzbehörde 
Stellungnahme vom 24.05.2017 

Lfd. Nr. 1.2  
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Abbuchung aus dem Ökokonto erfolgt nach dem Satzungs-
beschluss. Der Gemeindeverwaltung ist bekannt, dass die Ab-
buchung der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen ist.   
 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 1.3 
Landratsamt Freudenstadt, Gewerbeaufsicht 
Stellungnahme vom 24.05.2017 

Lfd. Nr. 1.3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Hinweis unter Ziffer 1 wurde dadurch beachtet, dass Ziffer 
11 der Festsetzungen neu formuliert wurde.  
 
Da das Wohngebäude mit Büro auf einem separaten Grund-
stück liegt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass in einigen Jahren 
das Gebäude nicht mehr vom Betriebsinhaber oder Betriebslei-
ter genutzt wird. Daher sollte auf eine Beschränkung des Ge-
bäudes auf betriebszugehörige Büros und Betriebsleiterwoh-
nungen verzichtet werden.  
 
Den Vorschlag des Gewerbeaufsichtsamtes in den textlichen 
Festsetzungen einen Passus aufzunehmen, wonach das Bauun-
ternehmen bei Verkauf bzw. betriebsfremder Vermietung des 
Gebäudes über ein Lärmgutachten nachzuweisen hat, dass die 
Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet am Immissionsort Uh-
landweg 6 eingehalten werden, wird als sinnvoll erachtet.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis unter Ziffer 1 wird berücksichtigt.  
 
Der Hinweis unter Ziffer 2 wird wie folgt berücksichtigt: 
Ziffer 11.1 der Planungsrechtlichen Festsetzungen wird wie 
folgt ergänzt: 
Ändert sich bei Wohn- und Bürogebäuden die Betriebszu-
gehörigkeit durch Verkauf oder betriebsfremde Vermietung, 
so muss nachgewiesen werden, dass die Immissionswerte 
für die vorgesehene Nutzung nicht überschritten werden, 
bzw. durch welche Maßnahmen die Anforderungen der TA-
Lärm erfüllt werden.    
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Lfd. Nr. 1.4  
Landratsamt Freudenstadt, Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde 
Stellungnahme vom 24.05.2017 

Lfd. Nr. 1.4  
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Wasserrechtsgesuch wurde am 30.06.2017 von der Unte-
ren Wasser- und Bodenschutzbehörde genehmigt.  
 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 

Lfd. Nr. 1.5 
Landratsamt Freudenstadt, Untere Landwirtschaftsbehörde 
Stellungnahme vom 24.05.2017 

Lfd. Nr. 1.5  
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 1.6  
Landratsamt Freudenstadt, Vermessungsamt 
Stellungnahme vom 24.05.2017 

Lfd. Nr. 1.6 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 

Lfd. Nr. 1.7 
Landratsamt Freudenstadt, Straßenbauamt 
Stellungnahme vom 24.05.2017 

Lfd. Nr. 1.7 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden beachtet.  
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Lfd. Nr. 2.2 
Stadt Horb am Neckar, Stadtplanungsamt 
Stellungnahme vom 19.05.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Fortsetzung Lfd. Nr. 2.2 
Stadt Horb am Neckar, Stadtplanungsamt 
Stellungnahme vom 19.05.2017 

Fortsetzung Lfd. Nr. 2.2 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 2.3 
Stadt Horb am Neckar, Untere Verkehrsbehörde 
Stellungnahme vom 02.06.2017 

Lfd. Nr. 2.3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 
Aus verkehrsrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass die Aufweitungen im 
Silcherweg so zu gestalten sind, dass der zu erwartende Begegnungsverkehr ohne Be-
einträchtigungen auf der B 14 aufgenommen werden kann. Aus verkehrlicher Sicht ist die 
Aufweitung des Einmündungsbereichs hierzu zwingend erforderlich. Hier sollte der Be-
gegnungsverkehr mit landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen uneingeschränkt möglich sein. 
Im weiteren Verlauf wird die Aufweitung gegenüber der Hofstelle befürwortet. Dadurch 
können Behinderungen durch den landwirtschaftlichen Verkehr zum dort vorhandenen 
Hofgebäude verringert werden. Gegebenenfalls wird die Wartepflicht an den Engstellen 
für den Verkehr aus Richtung Tübinger Weg durch die Verkehrsbehörde angeordnet. 
Verkehrsrechtliche Anordnungen werden auch für die vorgesehenen Durchfahrtsverbote 
erforderlich. Es wird gebeten, dies rechtzeitige bei der Verkehrsbehörde zu beantragen.  
 

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Einmündungsbereich Silcherweg / B14 wurde anhand 
von Schleppkurven nochmals vom Planungsbüro geprüft 
und soll auf 7 m erweitert werden.  
 
Die Gemeindeverwaltung wird die verkehrsrechtlichen An-
ordnungen nach dem Satzungsbeschluss bzw. dem Ausbau 
der Erschließungsstraßen beantragen.  

Lfd. Nr. 3 
Netze BW GmbH 
Stellungnahme vom 15.05.2017 

Lfd. Nr. 3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 4 
Handwerkskammer Reutlingen 
Stellungnahme vom 23.05.2017 

Lfd. Nr. 4 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag:  
Kenntnisnahme und keine weitere Beteiligung im Verfahren. 

Lfd. Nr. 5 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 2, Raumordnung, Bau-, Denk-
mal- und Gesundheitswesen 
Stellungnahme vom 22.05.2017 

Lfd. Nr. 5 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 

Seite 71 von 86 
 



Fortsetzung Lfd. Nr. 5 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 2, Raumordnung, Bau-, Denk-
mal- und Gesundheitswesen 
Stellungnahme vom 22.05.2017 

Fortsetzung Lfd. Nr. 5 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Bei der frühzeitigen Beteiligung wurde das Sondergebiet mit „Lebens-
mittelmarkt“ bezeichnet. Dies wurde jedoch dann von Behörden und 
Trägern öffentlicher Belange beanstandet, da nicht nur Lebensmittel 
verkauft werden, sondern Waren für die Grundversorgung und sich 
dies auch auf die Sortimentsliste niederschlägt.  
Daher wurde die Bezeichnung in „Sondergebiet großflächiger Einzel-
handel zur wohnortnahen Grundversorgung“ geändert.  
 
Die Gemeinde ist nach wie vor der Meinung, dass dies die korrekte 
Bezeichnung für das Sondergebiet ist. In den Textlichen Festsetzun-
gen, wird das Sondergebiet jedoch so konkretisiert, dass kein großflä-
chiger Drogeriemarkt oder dergleichen errichtet werden kann, trotzdem 
jedoch Drogerieartikel in einem gewissen Umfang zur Nahversorgung 
verkauft werden können.  
 
In Ziffer 2.3, 1. Satz, wird bereits festgesetzt, dass ein „großflächiger 
Einzelhandel zur wohnortnahen Grundversorgung“ mit insgesamt 
1.400 m² Verkaufsfläche zulässig ist. Dies wurde wohl überlesen, wes-
halb im jetzigen Entwurf das Wort „ein“ unterstrichen wird.  
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Fortsetzung Lfd. Nr. 5 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 2, Raumordnung, Bau-, Denk-
mal- und Gesundheitswesen 
Stellungnahme vom 22.05.2017 

Fortsetzung Lfd. Nr. 5 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Nach Rücksprache mit dem Gutachter, welcher das Nahversorgungs-
gutachten erstellt hat, soll das Sondergebiet, bzw der dort geplante 
Einzelhandel wie folgt definiert bzw. beschränkt werden:  
 
„Im SO großflächiger Einzelhandel zur wohnortnahen Grundversor-
gung sind auf mindestens 70 % der Verkaufsfläche Nahrungs- und 
Genussmittel anzubieten 
 
Auf max. 20 % der Verkaufsfläche dürfen folgende nahversorgungsre-
levanten Sortimente angeboten werden:  

• (Schnitt-)Blumen 
• Drogeriewaren 
• Kosmetika und Parfümerieartikel 
• Papier- und Schreibwaren, sowie Schulbedarf 
• Reformwaren 
• Sanitätswaren 
• Tiernahrung  
• Zeitungen und Zeitschriften 

 
Andere Sortimente sind ausschließlich als Randsortimente bis insge-
samt max. 10 % der Verkaufsfläche zulässig.   
 
Abwägungsvorschlag: Die Anregung wird entsprechend der Stel-
lungnahme der Verwaltung berücksichtigt.  
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Fortsetzung Lfd. Nr. 5 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 2, Raumordnung, Bau-, Denk-
mal- und Gesundheitswesen 
Stellungnahme vom 22.05.2017 

Fortsetzung Lfd. Nr. 5 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird beachtet. Der Flächennutzungsplan wird 
parallel zum Bebauungsplan geändert.  
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Lfd. Nr. 6 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4, Straßenwesen und Verkehr 
Stellungnahme vom 03.05.2017 

Lfd. Nr. 6 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 
 
Stellungnahme vom 06.12.2016: 
Gegen den vorgelegten Bebauungsplan bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Die 
Planung der Linksabbiegespur ist rechtzeitig mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe 
abzustimmen und zur Genehmigung vorzulegen. Ferner ist vor Baubeginn eine Vereinba-
rung abzuschließen, die unter anderem die Kostentragung, die Unterhaltung und die Ab-
lösung der Abbiegespur regelt. 
 
Entgegen Nr. 7.3 der Begründung bzw. Nr. II. 2. der örtlichen Bauvorschriften sind sämtli-
che Werbeanlagen innerhalb der Anbauverbotszone von 20 m zum Fahrbahnrand gemäß 
§ 9 FStrG unzulässig. Wir bitten darum die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
zu überarbeiten und uns im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB nochmals vorzulegen.  
 
Außerdem ist eine Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze erforderlich. Der Verknüpfungs-
bereich (OD/V) wird bis zur Einmündung des Mörikewegs ausgewiesen. Somit liegt der 
neue Gehweg in der Bau und Unterhaltungslast der Gemeinde Eutingen. Zuständig für 
die Festsetzung ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 45, welches vor Baube-
ginn zu unterrichten ist. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Über diese Stellungnahme wurde bereits am 14.03.2017 wie folgt entschieden:  
 
Der Hinweis zur Linksabbiegerspur wird dem Erschließungsplaner weitergelei-
tet, so dass die Planung rechtzeitig mit dem Regierungspräsidium abgestimmt 
werden kann.  
Ferner wird sich die Gemeinde zeitnah mit dem Regierungspräsidium wegen 
einer Ablösevereinbarung in Verbindung setzen.  
 
Die örtlichen Bauvorschriften werden überarbeitet. Werbeanlagen innerhalb 
der Anbauverbotszone sind ausgeschlossen, bzw. nur ausnahmsweise nach 
Genehmigung durch das Regierungspräsidium zulässig.   
 
Wie bereits in einem Abstimmungsgespräch mit dem Regierungspräsidium 
geklärt wurde, kann die Ortsdurchfahrtsgrenze nicht verlegt werden. Das be-
deutet, dass das Anbauverbot auch weiterhin gelten wird.  
Verlegt werden muss allerdings der Verknüpfungsbereich der Ortsdurchfahrts-
grenze, was bedeutet, dass der neu geplante Gehweg und Radweg in die 
Unterhaltungslast der Gemeinde übergehen wird, obwohl die Ortsdurchfahrts-
grenze nicht verlegt wird.  
 
Die Gemeinde wird mit dem Regierungspräsidium eine Vereinbarung treffen, 
dass der Bau und die Unterhaltung des neu geplanten Geh- und Radweges in 
die Unterhaltungslast der Gemeinde übergehen. 
 
Unabhängig vom Bebauungsplan wird die Gemeinde die Verlegung der Orts-
durchfahrtsgrenze beim Regierungspräsidium beantragen um insbesondere 
durch damit mögliche Geschwindigkeitsreduzierungen die Lärmbelastung für 
die Anwohner zu senken.  
 
Die Detailplanung zur Linksabbiegespur liegt dem Regierungspräsidium zwi-
schenzeitlich vor. Einer Verkürzung der Stichstraße hat das Regierungspräsi-
dium bereits per E-Mail vom 22.06.2017 grundsätzlich zugestimmt. Diese 
Änderungen werden im Detail selbstverständlich wieder mit dem Regierungs-
präsidium abgestimmt.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Beachtung entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung.  
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Lfd. Nr. 7 
Regionalverband Nordschwarzwald 
Stellungnahme vom 24.05.2017 

Lfd. Nr. 7 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
In der Begründung wird dargelegt, weshalb die Ansiedlung von Einzel-
handelsbetrieben im Misch- und Dorfgebiet ausgeschlossen wird. Da-
bei wird auch die ausnahmsweise Zulässigkeit des sog. „Handwerker-
verkaufs“ begründet.   
 
In Ziffer 2.3 ist bereits geregelt, dass im Sondergebiet ein „großflächi-
ger Einzelhandel zur wohnortnahen Grundversorgung“  mit insgesamt 
max. 1.400 m² Verkaufsfläche zulässig ist. Außerdem zulässig sind die 
für den Betrieb des Marktes notwendigen Nebenanlagen und Stellplät-
ze.  
 
Die Festsetzungen für das Sondergebiet sollen darüber hinaus noch 
wie folgt konkretisiert werden: 
 
„Im SO großflächiger Einzelhandel zur wohnortnahen Grundversor-
gung sind auf mindestens 70 % der Verkaufsfläche Nahrungs- und 
Genussmittel anzubieten 
 
Max. 20 % der Verkaufsfläche darf für folgende nahversorgungsrele-
vanten Sortimente genutzt werden: 

• (Schnitt-)Blumen 
• Drogeriewaren 
• Kosmetika und Parfümerieartikel 
• Papier- und Schreibwaren, sowie Schulbedarf 
• Reformwaren 
• Sanitätswaren 
• Tiernahrung  
• Zeitungen und Zeitschriften 

 
Andere Sortimente sind ausschließlich als Randsortimente bis insge-
samt max. 10 % der Verkaufsfläche zulässig.   
 
Abwägungsvorschlag: Die Anregungen werden entsprechend der 
Stellungnahme der Verwaltung berücksichtigt.  
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Lfd. Nr. 9 
Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau 
Stellungnahme vom 18.05.2017 

Lfd. Nr. 9 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Über die frühere Stellungnahme wurde am 14.03.2017 ent-
schieden. Die Entscheidungen wurden dem Regierungspräsidi-
um, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, mitgeteilt.  
 
Die in der früheren Stellungnahme geäußerten Anregungen und 
Hinweise zur Geotechnik wurden in die Festsetzungen über-
nommen. 
Nachdem zur aktuellen Planung keine Anregungen und Hinwei-
se eingehen, besteht für den Bebauungsplan kein Handlungs-
bedarf.  
 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 11 
Zweckverband Gäuwasserversorgung 
Stellungnahme vom 23.05.2017 

Lfd. Nr. 11 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 

Lfd. Nr. 12 
Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar 
Stellungnahme vom 08.05.2017 

Lfd. Nr. 12 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Fortsetzung Lfd. Nr. 12 
Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar 
Stellungnahme vom 08.05.2017 

Fortsetzung Lfd. Nr. 12 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 

  
Stellungnahme der Verwaltung:  
Die Gemeinde Eutingen im Gäu nimmt zur Kenntnis, dass die 
Stadt Rottenburg es gerne sehen würde, wenn die Verkaufsflä-
che auf 1.200 m² beschränkt würde.   
 
Bereits im 14.03.2017 hat der Gemeinderat entschieden, dass 
nicht freiwillig auf Verkaufsfläche verzichtet werden soll und hält 
diese Entscheidung auch im Hinblick auf das Kleinzentrum 
Ergenzingen mit einer Verkaufsfläche von 2.800 m² für begrün-
det und berechtigt.  
 
Die Vorgaben der Landesplanung werden eingehalten. Der 
Nachweis wird durch ein Nahversorgungsgutachten erbracht. 
Regionalverband und Regierungspräsidium stimmen der Ver-
kaufsfläche zu.  
 
Der Hinweis auf eine Konkretisierung der Sortimente im Hinblick 
auf die Verkaufsfläche wird berücksichtigt.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Anregung die Verkaufsfläche auf 
1.200 m² zu reduzieren wird zurückgewiesen.  
Die Anregung die Festsetzungen im SO zu konkretisieren 
wird beachtet. Ziffer 2.3 der Planungsrechtlichen Festset-
zungen wird überarbeitet.   
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Lfd. Nr. 13 
Gemeinde Starzach 
Stellungnahme vom 24.04.2017 

Lfd. Nr. 13 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 
Danke für die Beteiligung der Gemeinde Starzach. Aus unserer Sicht beste-
hen keine Bedenken zu diesem Vorhaben.  
 

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 

Lfd. Nr. 16.2 
Gemeinde Eutingen im Gäu, Finanzverwaltung 
Allgemeine Verbesserungsvorschläge  

Lfd. Nr. 16.2 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

1. Um die satzungsgemäße Beitragsabrechnung zu gewährleisten, wird  
empfohlen auch für das Sondergebiet die zulässige Zahl der Vollgeschos-
se in der Nutzungsschablone auszuweisen. 

 
2. Für eine eindeutige satzungsgemäße Beitragsabrechnung sollte der Fuß- 

und Radweg, zwischen dem Mörikeweg und der Stuttgarter Straße als 
„Verbindungsweg für Fuß- und Radfahrer“ bezeichnet werden.   

 
 
 
 

Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1:  
Der Hinweis wird beachtet.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 2:  
Der Hinweis wird beachtet. 
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Lfd. Nr. 16.3  
Gemeinde Eutingen im Gäu, Bauamt 
Allgemeine Verbesserungsvorschläge zur Planung 

Lfd. Nr. 16.3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

1. Das Flst. Nr. 1515 befindet sich derzeit im Außenbereich und ist baurechtlich 
nach § 35 BauGB zu beurteilen. Wenn allerdings der Bebauungsplan „Stuttgarter 
Straße“ rechtsverbindlich wird, dann entsteht eine neue Situation. Der Bereich 
des Grundstücks Flst. Nr. 1515 der sich zwischen den Bebauungsplänen „Stutt-
garter Straße“ und „Tübinger Weg – 4. Änderung“ befindet müsste dann nach § 
34 BauGB als Innenbereichsfläche beurteilt werden. Die restliche Fläche des Flst. 
Nr. 1515 bleibt Außenbereich.  

 
Da der Eigentümer auf seinem Grundstück keine Baumöglichkeit möchte, son-
dern das Grundstück auch weiterhin landwirtschaftlich nutzen möchte, sollte dies 
auch entsprechend im Bebauungsplan dargestellt werden.  

 
2. Die Grünflächen südlich des Wendehammers und des Mörikewegs sollten nicht 

als Verkehrsgrün bezeichnet werden, sondern als öffentliche Grünfläche, da es 
sich hier nicht um Straßenrandflächen handelt.  

 
3. Im Lageplan ist im Südosten des Sondergebiets eine Wasserfläche darzustellen. 

In den Planungsrechtlichen Festsetzungen ist eine Festsetzung zu treffen, dass 
innerhalb dieses Bereichs das anfallende Oberflächenwasser aus dem Bereich 
des Sondergebiets zurückgehalten werden muss. Es ist außerdem dort festzuset-
zen, dass Größe, Umfang und technische Ausstattung der Retension im Bauge-
nehmigungsverfahren nachzuweisen sind.    

 
4. Auf Flst. Nr. 1542 wird entlang der Gehwegfläche eine private Grünfläche festge-

setzt. Da die Fläche ohnehin nicht bebaut werden kann und mit Sichtdreiecken 
belastet ist, soll für diesen Grundstücksteil die bestehende Magerwiese erhalten 
werden. Diese Maßnahme wirkt sich auch positiv auf die Berechnung der Aus-
gleichsbilanzierung aus.  
 

5. Auf Flst. Nr. 1523 wird ebenfalls eine private Grünfläche festgesetzt. Zum einen 
für die Fläche des notwendigen Sichtdreiecks, zum anderen als Eingrünung des 
Bauunternehmens und dessen Lagerflächen. Diese Eingrünung wurde bereits im 
Zuge der genehmigten Bauvorhaben gefordert, seither jedoch noch nicht umge-
setzt.  
 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1: 
Der Teilbereich des Flst. Nr. 1515 welcher sich zwischen dem Be-
bauungsplan „Tübinger Weg – 4. Änderung“ und „Stuttgarter 
Straße“ befunden hätte, wird in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Stuttgarter Straße“ aufgenommen und entsprechend 
dem Wunsch des Eigentümers als landwirtschaftliche Fläche 
ausgewiesen.  
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 2: 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 3: 
Der Hinweis wird beachtet.  
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 4: 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 5: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
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Fortsetzung Lfd. Nr. 16.3  
Gemeinde Eutingen im Gäu, Bauamt 
Allgemeine Verbesserungsvorschläge zur Planung 

Fortsetzung Lfd. Nr. 16.3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 
6. Der Mörikeweg soll verkürzt werden und ohne Wendehammer ausgebildet wer-

den. Der Mörikeweg dient ausschließlich der Zufahrt zum Gebäude Mörikeweg 5 
und zur Anbindung des Fuß- und Radweges zur Stichstraße „Stuttgarter Straße“. 
Der Eigentümer ist mit der Verkürzung einverstanden. Die Fläche soll an den Ei-
gentümer verkauft werden, so dass dieser seine Zufahrt zur nördlichen Garage 
privat regeln kann.  
 

7. Der Fuß- und Radweg zum Sondergebiet wird wegen des verkürzten Ausbaus di-
rekt oberhalb des Flst. Nr. 1515 an den Mörikeweg angebunden.  
 

8. Die Fläche für das Sondergebiet wird zu Gunsten einer öffentlichen Grünfläche 
reduziert. Dadurch soll auch verhindert werden, dass vom Mörikeweg oder über 
den Fußweg auf das Grundstück des Verbrauchermarktes zugefahren wird.  
 

9. Um gewährleisten zu können, dass die Gewerbegrundstücke (Lebensmittelmarkt 
und Bauunternehmen) nicht vom Mörikeweg angefahren werden können, muss 
bereits im Bebauungsplan ein Verbot der Ein- und Ausfahrt festgelegt werden. In 
der Begründung zum Bebauungsplan ist darzulegen, dass der Mörikeweg auf-
grund seines Ausbaustandards nicht für den gewerblichen Verkehr geeignet ist 
und daher das Ein- und Ausfahren für die beiden Gewerbegrundstücke ausge-
schlossen wird.  

 
10. Im Einmündungsbereich der Stichstraße „Stuttgarter Straße“ soll aus Sicherheits-

gründen nicht auf die Gewerbegrundstücke gefahren werden können, weshalb 
dort ebenfalls ein Verbot der Ein- und Ausfahrt festgesetzt wird. In der Begrün-
dung wird diese Festsetzung erläutert.  
 

11. Innerhalb des Sondergebiets sollen nur diese Fläche als Baufläche ausgewiesen 
werden, welche für das Bauvorhaben (Gebäude + Stellplätze) benötigt werden. 
Die übrige Fläche wird als private Grünfläche dargestellt. Diese Maßnahmen wir-
ken sich positiv auf die Eingriffsbilanzierung aus.   

 
 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 6: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 7: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 8: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 9: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 10: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 11: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
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IV. Übersicht über die wesentlichen Änderungen nach der 1. Öffentlichen Auslegung: 
 

1. Abgrenzungsplan in der Fassung vom 12.09.2017 
• Einbeziehung des Flst. Nr. 1515 (Teilbereich) 

 
2. Lageplan-Entwurf in der Fassung vom 12.09.2017 

• Einbeziehung des Flst. Nr. 1515 (Teilbereich)  
• Verzicht auf die Darstellung der Bezugslinie zur Begrenzung der Schallimmissio-

nen aus dem Sondergebiet, da auf dem Flst. Nr. 1515 keine Wohnbebauung ge-
plant ist 

• Änderung der Nutzungsschablone (Zahl der Vollgeschosse, Gebäudehöhe und 
Erdgeschossfußbodenhöhe, Ausweisung der zulässigen Verkaufsfläche) 

• Erhöhung der privaten Grünfläche im Sondergebiet, sowie im Misch- und Dorfge-
biet 

• Reduzierung der Länge der Stichstraße „Stuttgarter Straße“ 
• Verkürzung des Mörikewegs und Ausbau ohne Wendemöglichkeit 
• Veränderte Anbindung des Fuß- und Radwegs aufgrund der Verkürzung des Mö-

rikewegs 
• Reduzierung der Sondergebietsfläche zu Gunsten einer öffentlichen Grünfläche 
• Verbot der Ein- und Ausfahrt im Einmündungsbereich des Stichstraße „Stuttgarter 

Straße“ und im Bereich des Verbindungsweges zur Mörikestraße  
• Erhöhung der privaten Grünfläche auf den Flst. Nr. 1542 und 1523 
• Erhöhung der Zahl der zulässigen Vollgeschosse für die Flst. Nr. 1524/1, 1524, 

1527 und 1527/1 
• Einmündungsbereich des Silcherwegs in die B14 wird auf 7 m aufgeweitet 

 
 

3. Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 12.09.2017 
• Aktualisierung der Rechtsgrundlagen 
• Neuformulierung zur Zulässigkeit von Verkaufsstätten im Dorfgebiet und Misch-

gebiet 
• Konkretisierung der Sortimentsliste für das Sondergebiet 
• Änderungen der zulässigen Erdgeschossfußbodenhöhen, der Trauf- und Gebäu-

dehöhen 
• Änderungen zur Zulässigkeit von Nebenanlagen, zu Garagen, Carports und Stell-

plätzen 
• Neuformulierung der Regelung zum Anschluss von Grundstücken an die Ver-

kehrsflächen 
• Reduzierung notwendiger Ausgleichsmaßnahmen auf privaten Baugrundstücken 
• Änderung der Zuordnungsfestsetzungen für die notwendigen Ausgleichsmaß-

nahmen 
• Neufassung der Festsetzung zum Schutz vor Gewerbelärm 
• Neufassung der Festsetzung zum Schutz vor Straßenverkehrslärm 
• Anforderungen an das einzuhaltende Schalldämm-Maß der Außenbauteile von 

Gebäuden 
• Ergänzungen zu den bereits festgesetzten Lärmpegelbereichen 
• Regelung zur Retention von Niederschlagswasser im Sondergebiet 
• Hinweise zum Immissionsschutz werden ergänzt, insbesondere im Hinblick auf 

Lärmschutzansprüche aufgrund der geplanten Abbiegespur und der Stichstraße 
zum Sondergebiet 
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4. Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 12.09.2017 

• Ergänzungen zur Fassaden- und Dachgestaltung 
• Ergänzungen zu Werbeanlagen 
• Ergänzungen zu Einfriedungen 

 
5. Begründung in der Fassung vom 12.09.2017 

• Einbeziehung des Flst. Nr. 1515 
• Erläuterungen zur Prüfung von Standortalternativen 
• Erläuterungen zur Verkehrskonzeption wurden ergänzt 
• Erläuterungen zu den Straßenverkehrslärmimmissionen wurden ergänzt, insbe-

sondere zu Lärmschutzansprüchen auf Grund der gutachterlichen Untersuchung 
vom 18.08.2017 

• Erläuterungen zur Sortimentsliste wurden ergänzt  
• Erläuterungen zu den festgesetzten Trauf- und Firsthöhen und den Erdgeschoss-

fußbodenhöhen wurden der aktuellen Planung angepasst 
• Erläuterung der Festsetzung zu Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplät-

zen wurden der aktuellen Planung angepasst 
• Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Umweltbericht und der Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung 
• Erläuterung der Festsetzung zu Werbeanlagen wurde ergänzt 
• Berücksichtigung der Änderungen in der Flächenbilanzierung  
• Ergänzung der Anlagen um "Untersuchung zum Straßenverkehrslärm durch 

Baumaßnahmen im Kreuzungsbereich B 14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg (In-
genieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher) vom 18. Au-
gust 2017 

• Aktualisierung "Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und 
Staubimmissionen (Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank 
Dröscher) vom 06.07.2016 mit Datum vom 30.08.2017 

6. Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotope und Nutzungen  in der Fassung vom 
12.09.2017 
• Einbeziehung des Flst. Nr. 1515  
• Berücksichtigung der im Lageplan-Entwurf vom 12.09.2017 ausgewiesenen Flä-

chenaufteilungen, wie z.B. die Reduzierung des Baufensters im Sondergebiet auf 
das notwendige Maß und die dadurch resultierende Erhöhung der Grünflächen.  

• Neuberechnung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung aufgrund der geänder-
ten Flächenaufteilungen.  

 
7. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 

• Keine Änderungen 
 

8. Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 16.06.2016  
• Keine Änderungen 
 

9. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahmen des Gutach-
ters vom 12.09.2016  
• Keine Änderungen 
 

10. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahmen des Gutach-
ters vom 20.02.2017 
• Keine Änderungen 
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11. Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissionen vom 
06.07.2016 
• Aktualisierung der Berechnungen zum Straßenverkehrslärm (Neuberechnung der 

Schallimmissionen auf Grundlage der aktualisierten Verkehrszahlen – insb. im 
Kreuzungsbereich B14/Mörikeweg -; Anpassung der Anlagen 3 und 4 im Schall-
gutachten) und Neuermittlung der Lärmpegelbereiche auf Grundlage der neuen 
Verkehrszahlen (siehe Anlage 5 im Schallgutachten) mit Datum vom 30.08.2017  
 

12. Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stellungnahme 
des Gutachters vom 23.02.2017  
• Keine Änderungen 

 
13. Neu hinzugefügt wird: 

Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnahmen im 
Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fassung vom 
18.08.2017 

 
 
V. Billigung der Planung, Beschluss über die erneute (2.) öffentliche Auslegung 
 
Die in der Sitzungsvorlage unter Ziffer II und III formulierten Abwägungsvorschläge und 
Planänderungen sind in die Planunterlagen in der Fassung vom 12.09.2017 bereits eingear-
beitet. Zur besseren Übersicht was in den Textteilen geändert wurde, sind Änderungen oder 
Ergänzungen grau hinterlegt. In Ziffer IV. sind die wesentlichen Planänderungen kurz zu-
sammengefasst.  
 
Aufgrund der Änderungen und Ergänzungen müssen alle Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB erneut für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt werden. Auch die betroffenen 
Behörden und Träger öffentlicher Belange werden gemäß §§ 4 und 4a BauGB erneut am 
Verfahren beteiligt.  
 
Der Gemeinderat billigt für das weitere Verfahren und die 2. Öffentliche Auslegung folgende 
Planunterlagen: 

1. Abgrenzungsplan in der Fassung vom 12.09.2017 
2. Lageplan-Entwurf in der Fassung vom 12.09.2017 
3. Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 12.09.2017 
4. Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 12.09.2017 
5. Begründung in der Fassung vom 12.09.2017 
6. Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotope und Nutzungen  in der Fassung vom 

12.09.2017 
7. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 
8. Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 16.06.2016  
9. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahmen des Gutach-

ters vom 12.09.2016  
10. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahmen des Gutach-

ters vom 20.02.2017 
11. Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissionen vom 

06.07.2016 mit Aktualisierung vom 30.08.2017 
12. Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stellungnahme 

des Gutachters vom 23.02.2017  
13. Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnahmen im 

Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fassung vom 
18.08.2017 
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VI. Beschluss: 

1. Über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Grundstücks-
eigentümer, der Träger öffentlicher Belange und der Behörden wird unter Ab-
wägung der öffentlichen Belange und der privaten Belange untereinander und 
gegeneinander entsprechend der unter Ziffer II und III formulierten Abwä-
gungsvorschläge entschieden.  

 
2. Der Gemeinderat billigt für das weitere Verfahren und die 2. Öffentliche Ausle-

gung folgende Planunterlagen: 
a) Abgrenzungsplan in der Fassung vom 12.09.2017 
b) Lageplan-Entwurf in der Fassung vom 12.09.2017 
c) Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 12.09.2017 
d) Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 12.09.2017 
e) Begründung in der Fassung vom 12.09.2017 
f) Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotope und Nutzungen  in der Fas-

sung vom 12.09.2017 
g) Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 
h) Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 

16.06.2016  
i) Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahmen des 

Gutachters vom 12.09.2016  
j) Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahmen des 

Gutachters vom 20.02.2017 
k) Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmis-

sionen vom 06.07.2016 mit Aktualisierung vom 30.08.2017 
l) Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stel-

lungnahme des Gutachters vom 23.02.2017  
m) Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnah-

men im Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fas-
sung vom 18.08.2017 
 

3. Die vom Gemeinderat gebilligten Planunterlagen werden gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Die erneute (2.) Öffent-
liche Auslegung wird im Mitteilungsblatt bekannt gemacht. Parallel zur 2. Öf-
fentlichen Auslegung werden auch die betroffenen Behörden und Träger öffent-
licher Belange gemäß §§ 4 und 4a BauGB erneut am Verfahren beteiligt.  
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